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Ein- und Ausspeisevertrag zwischen Verteilernetzbetreibern mit entry-exit-System 
und Transportkunden (Version 1.0 (01.10.2011)) 
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E.ON Gas Grid GmbH 
Kallenbergstrasse 5 

45141 Essen 
(Netzbetreiber) 

 

und 
 

einem Transportkunden  

(Transportkunde) 

 

- einzeln oder zusammen „Vertragspartner“ genannt – 
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§ 1 Vertragsschluss 

1. Dieser Vertrag regelt die Rechte und Pflichten der Vertragspartner im Hinblick auf den 
Zugang zu den Gasverteilnetzen auf der Grundlage des Energiewirtschaftsgesetzes 
(EnWG) sowie der auf dieser Basis erlassenen Rechtsverordnungen und behördlichen 
Festlegungen in jeweils aktueller Fassung zum Zwecke der Aus- bzw. Einspeisung an 
buchbaren Punkten im Verteilnetz mit entry-exit-System. 

2. Die Einspeisung von Biogas ist nicht Gegenstand dieses Vertrages und wird gesondert 
geregelt. 

3. Der Ein- oder Ausspeisevertrag für Ein- oder Ausspeisekapazitäten an buchbaren Ein- 
oder Ausspeisepunkten im Verteilnetz mit entry-exit-System kommt mit Zugang einer 
Buchungsbestätigung beim Transportkunden zustande. 

4. Ein- oder Ausspeiseverträge gemäß Ziffer 3 mit einer Laufzeit von 

• einem Jahr oder länger können jederzeit, 

• weniger als einem Jahr können frühestens 3 Monate vor dem Beginn der Vertrags-
laufzeit, 

• weniger als einem Monat können frühestens 20 Werktage vor dem Beginn der Ver-
tragslaufzeit 

abgeschlossen werden. 

5. Die ergänzenden Geschäftsbedingungen des Netzbetreibers in der zum Zeitpunkt des 
Abschlusses des Ein- oder Ausspeisevertrages gültigen Fassung sind wesentlicher 
Bestandteil dieses Vertrages. Im Falle von Widersprüchen zwischen den Bestimmun-
gen des Ein- oder Ausspeisevertrages und den ergänzenden Geschäftsbedingungen 
des Netzbetreibers haben die Bestimmungen dieses Ein- oder Ausspeisevertrages 
Vorrang vor den ergänzenden Geschäftsbedingungen. 

§ 2 Gegenstand des Einspeisevertrages 

1. Der Einspeisenetzbetreiber ist mit Abschluss eines Einspeisevertrages verpflichtet, für 
den Transportkunden die gebuchte Kapazität an den jeweiligen Einspeisepunkten sei-
nes Netzes gemäß dem Einspeisevertrag vorzuhalten. 

2. Der Einspeisevertrag berechtigt den Transportkunden zur Nutzung des Netzes vom 
Einspeisepunkt bis zum virtuellen Handelspunkt des jeweiligen Marktgebiets. 

3. Der Transportkunde ist verpflichtet, die unter Berücksichtigung von § 8 zu transportie-
rende Gasmenge am gebuchten Einspeisepunkt bereitzustellen und an den Einspeise-
netzbetreiber zu übergeben. Der Einspeisenetzbetreiber ist verpflichtet, die vom Trans-
portkunden gemäß Satz 1 bereitgestellte Gasmenge zu übernehmen.   

4. Die Nämlichkeit des Gases braucht nicht gewahrt zu werden. Die Übernahme und Be-
reithaltung der Gasmengen kann zusammen mit anderen Gasmengen unter Vermi-
schung der Mengen in einem einheitlichen Gasfluss erfolgen. 
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§ 3 Gegenstand des Ausspeisevertrages 

1. Der Ausspeisenetzbetreiber ist mit Abschluss eines Ausspeisevertrages verpflichtet, für 
den Transportkunden die gebuchte Kapazität an den jeweiligen Ausspeisepunkten aus 
seinem Netz gemäß dem Ausspeisevertrag vorzuhalten.  

2. Der Ausspeisevertrag berechtigt den Transportkunden zur Nutzung des Netzes vom 
virtuellen Handelspunkt bis zum Ausspeisepunkt des jeweiligen Marktgebiets.  

3. Der Ausspeisenetzbetreiber ist verpflichtet, die unter Berücksichtigung von § 8 zu 
transportierende Gasmenge am gebuchten Ausspeisepunkt an den Transportkunden 
zu übergeben. Der Transportkunde ist verpflichtet, am gebuchten Ausspeisepunkt die-
se Gasmenge vom Ausspeisenetzbetreiber zu übernehmen.  

4. Die Nämlichkeit des Gases braucht nicht gewahrt zu werden. Die Übernahme und 
Übergabe der Gasmengen kann zusammen mit anderen Gasmengen unter Vermi-
schung der Mengen in einem einheitlichen Gasfluss erfolgen. 

§ 4 Allgemeine Voraussetzungen für die Ein- oder Ausspeisung 

1. Voraussetzungen für die Ein- oder Ausspeisung sind ein implementierter Bilanzkreis-
vertrag, die Zuordnung des gebuchten Ein- oder Ausspeisepunktes zu einem solchen 
Bilanzkreis bzw. Sub-Bilanzkonto und, soweit eine Nominierungspflicht gemäß § 8 be-
steht, die Nominierung der ein- oder auszuspeisenden Gasmenge. 

2. Die Nutzung der gebuchten Kapazität hat unter Beachtung etwaiger Zuordnungsaufla-
gen und Nutzungsbeschränkungen zu erfolgen. 

§ 5 Einbringung von Ein- oder Ausspeisepunkten in Bilanzkreise 

1. Der Transportkunde kann einen Ein- oder Ausspeisepunkt in mehrere Bilanzkrei-
se/Sub-Bilanzkonten einbringen. In diesem Fall teilt der Transportkunde dem Netz-
betreiber mit, in welcher Höhe er Kapazitäten in den jeweiligen Bilanzkreis/das jeweili-
ge Sub-Bilanzkonto an diesem Punkt eingebracht hat. Ausspeisepunkte zu Letzt-
verbrauchern können nur von einem Transportkunden gebucht und nur in einen Bi-
lanzkreis eingebracht werden. Abweichende Regelungen zu Satz 3 können in den er-
gänzenden Geschäftsbedingungen des Netzbetreibers geregelt werden. 

2. Ein- oder Ausspeisepunkte dürfen nur ihrer Gasqualität entsprechend (H- oder L-Gas) 
in Bilanzkreise bzw. Sub-Bilanzkonten derselben Gasqualität (H- oder L-Gas) einge-
bracht werden. 

3. Der Transportkunde teilt dem Netzbetreiber die Nummer des Bilanzkreises/Sub-
Bilanzkontos mit, in den bzw. in das die Ein- oder Ausspeisepunkte eingebracht wer-
den. Der Transportkunde sichert zu, dass er vom Bilanzkreisverantwortlichen bevoll-
mächtigt ist, in dessen Namen Ein- oder Ausspeisepunkte in einen Bilanzkreis oder ein 
Sub-Bilanzkonto einzubringen. Der Netzbetreiber behält sich aber vor, bei vorliegenden 
Zweifeln die Vorlage der Vollmacht zu verlangen. Der Transportkunde stellt den Netz-
betreiber von Haftungsansprüchen Dritter frei, die daraus resultieren, dass zugesicher-
te Vollmachten des Bilanzkreisverantwortlichen tatsächlich nicht oder nicht rechtswirk-
sam vorliegen. 
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§ 6 Kapazitätsprodukte 

1. Transportkunden können insbesondere folgende Kapazitätsprodukte auf fester Basis 
angeboten werden: 

a) Frei zuordenbare Einspeisekapazität: Ermöglicht die Netznutzung vom gebuchten 
Einspeisepunkt bis zum virtuellen Handelspunkt des Marktgebietes, in dem die Bu-
chung stattgefunden hat. 

b) Frei zuordenbare Ausspeisekapazität: Ermöglicht die Netznutzung vom virtuellen 
Handelspunkt bis zum gebuchten Ausspeisepunkt des Marktgebietes, in dem die 
Buchung stattgefunden hat. 

c) Beschränkt zuordenbare Kapazität: Ermöglicht die Netznutzung vom gebuchten Ein-
speisepunkt bis zu einem oder mehreren festgelegten Ausspeisepunkten. Die Nut-
zung des Virtuellen Handelspunktes ist ausgeschlossen.  

Die Produkte gemäß lit. a) – b) werden auch auf unterbrechbarer Basis angeboten. 

2. Die Netzbetreiber können in ihren ergänzenden Geschäftsbedingungen weitere Kapa-
zitätsprodukte, insbesondere Kapazitätsprodukte mit Zuordnungsauflagen und Nut-
zungsbeschränkungen anbieten. Für die einzelnen Ein- oder Ausspeisepunkte relevan-
te Zuordnungsauflagen und Nutzungsbeschränkungen sind vom Netzbetreiber im In-
ternet veröffentlicht. 

3. Inhaber unterbrechbarer Kapazitäten können diese unterbrechbaren Kapazitäten in 
feste umwandeln, sofern sie bei Buchung der festen Kapazität verbindlich erklärt ha-
ben, dass seine unterbrechbare Kapazität in voller Höhe oder anteilig durch feste Ka-
pazität ersetzt werden soll. Soweit der Transportkunde die Kapazität umwandelt, redu-
ziert sich die unterbrechbare Kapazität entsprechend. 

§ 7 Anmeldung/Abmeldung zur Netznutzung zur Belieferung von Letztverbrauchern 

Die Abwicklung der Belieferung von Ausspeisepunkten zu Letztverbrauchern erfolgt nach der 
von der Bundesnetzagentur getroffenen Festlegung einheitlicher Geschäftsprozesse und 
Datenformate vom 20. August 2007 (Az. BK7-06-067) oder einer diese Festlegung ersetzen-
den oder ergänzenden Festlegung der Bundesnetzagentur (GeLi Gas). 

 

§ 8 Nominierung und Renominierung 

1. Der Transportkunde ist verpflichtet, die zu übergebenden Einspeisemengen an jedem 
der seinem Bilanzkreis zugeordneten Einspeisepunkte gegenüber dem Einspeisenetz-
betreiber, entsprechend den Bestimmungen der ergänzenden Geschäftsbedingungen 
des jeweiligen Netzbetreibers zu nominieren. Ausspeisenominierungen erfolgen in den 
Fällen der Ziffern 3 und 4.  

Nominierungen werden zuerst den festen und dann den unterbrechbaren Kapazitäts-
produkten zugeordnet. Die Nominierung muss für jede Flussrichtung einzeln abgege-
ben werden.  

2. Der Transportkunde kann einen Dritten (z.B. Bilanzkreisverantwortlichen) mit der No-
minierung beauftragen. Dieser nominiert im Namen des ihn beauftragenden Transport-
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kunden beim Netzbetreiber. Der Bilanzkreisverantwortliche ist berechtigt, für mehrere 
Transportkunden zusammengefasste Nominierungen abzugeben, sofern diese Trans-
portkunden denselben Bilanzkreis für die Zuordnung ihrer Ein- oder Ausspeisepunkte 
bestimmt haben. Sofern der Bilanzkreisverantwortliche keine zusammengefasste No-
minierung im vorgenannten Sinne abgibt oder ein Transportkunde seine Nominierung 
selbst vornimmt, sind die Kapazitäten in entsprechende Sub-Bilanzkonten einzubrin-
gen. 

3. An Ausspeisepunkten, die keine Ausspeisepunkte zu Letztverbauchern sind, ist der 
Transportkunde verpflichtet, die zu übernehmenden Ausspeisemengen an diesem Aus-
speisepunkt dem Ausspeisenetzbetreiber entsprechend den Bestimmungen der ergän-
zenden Geschäftsbedingungen des jeweiligen Netzbetreibers zu nominieren.  

4. Haben mehrere Transportkunden an demselben Ausspeisepunkt Kapazitäten gebucht 
und ist dieser Ausspeisepunkt in unterschiedliche Bilanzkreise eingebracht, so sind die 
jeweiligen Transportkunden zur Nominierung gegenüber dem Ausspeisenetzbetreiber 
verpflichtet. Dies gilt nicht, soweit aufgrund einer Allokationsregelung eine Nominierung 
nicht erforderlich ist. Eine Nominierungsverpflichtung gilt ebenfalls, falls derselbe Aus-
speisepunkt von einem Transportkunden in unterschiedliche Bilanzkreise eingebracht 
wurde. 

5. Für die operative Abwicklung des Transports ist die punktspezifische erstmalige Ein-
richtung der Kommunikationsprozesse zwischen Ein-/ Ausspeisenetzbetreibern und 
Transportkunden bzw. dem von dem Transportkunden beauftragten Dritten im Falle ei-
ner Nominierungspflicht an Ein- und Ausspeisepunkten und somit eine Implementie-
rungsfrist von maximal 10 Werktagen erforderlich. Bei einer Änderung der Zuordnung 
von einem Ein- oder Ausspeisepunkt von einem in einen anderen implementierten Bi-
lanzkreis und bei eingerichteten Kommunikationswegen beträgt die Implementierungs-
frist maximal 5 Werktage.  

6. Für Nominierungen und Renominierungen gelten die anwendbaren Regelungen der 
Common Business Practice CBP 2003-002/02 “Harmonisation of the Nomination and 
Matching Process” in der jeweils gültigen Fassung; abzurufen auf der Internetseite des 
Netzbetreibers. 

§ 9 Technische Ausspeisemeldungen 

Für Letztverbraucher mit registrierender Lastgangmessung und einem in der Regel nicht 
planbaren, extrem hohen und extrem schwankenden Gasverbrauch kann der Ausspeise-
netzbetreiber vorherige technische Ausspeisemeldungen und die Einhaltung der technischen 
Grenzen gemäß § 8 Abs. 5 Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) verlangen, soweit dies 
für die Systemintegrität des Netzes erforderlich ist. In diesem Fall informiert der Ausspeise-
netzbetreiber den Transportkunden in der Regel 1 Monat vorab in Textform über die Not-
wendigkeit der Abgabe technischer Ausspeisemeldungen. 

§ 10 Technische Anforderungen 

1. Der Transportkunde hat sicherzustellen, dass das zur Einspeisung anstehende Gas 
den Anforderungen des § 19 GasNZV entspricht. Die technischen Anforderungen bei 
der Einspeisung von Biogas regelt § 36 Abs. 1 GasNZV. 
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2. Die für die jeweiligen Ein- oder Ausspeisepunkte auf der Internetseite des Netzbetrei-
bers veröffentlichten technischen Anforderungen sind Bestandteil des Ein- oder Aus-
speisevertrages. Jeder Vertragspartner kann verlangen, dass eine unparteiische Stelle 
die Untersuchung der Übereinstimmung der Gasbeschaffenheit mit den Anforderungen 
des Netzbetreibers gemäß Satz 1 vornimmt. Falls sich die Vertragspartner innerhalb 
eines Monats nach Zugang des Verlangens beim anderen Vertragspartner nicht über 
die unparteiische Stelle einigen können, wird die Untersuchung vom Engler-Bunte-
Institut der Universität Karlsruhe durchgeführt. Die Kosten der Untersuchung trägt bei 
Bestätigung der Übereinstimmung derjenige Vertragspartner, der das Verlangen ge-
stellt hat. Falls keine Übereinstimmung vorliegt, ist der Netzbetreiber zur Zahlung ver-
pflichtet. 

3. Sofern eine Änderung der technischen Anforderungen aufgrund gesetzlicher oder be-
hördlicher Vorgaben erforderlich ist, wird der Netzbetreiber den Transportkunden hier-
über so frühzeitig wie unter den gegebenen Umständen möglich informieren. Der Netz-
betreiber passt den von der Änderung betroffenen jeweiligen Vertrag mit Wirkung zu 
dem Zeitpunkt an, zu dem die Vorgaben gemäß Satz 1 wirksam werden. Sofern eine 
Änderung der technischen Anforderungen in Erfüllung der gesetzlichen Kooperations-
pflichten der Netzbetreiber notwendig wird, ist der Netzbetreiber mit einer Frist von 4 
Monaten ab entsprechender Mitteilung an den Transportkunden zur Änderung berech-
tigt. Sollte die Änderung dazu führen, dass die Nutzung der Kapazitäten des Trans-
portkunden beeinträchtigt wird, hat der Transportkunde das Recht, den jeweiligen Ver-
trag zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung mit einer Frist von 3 Monaten 
zu kündigen. Sofern die Information des Netzbetreibers gemäß Satz 1 weniger als 4 
Monate vor dem Wirksamwerden der Änderung erfolgt, ist der Transportkunde berech-
tigt, den jeweiligen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderung zu kündigen. 

4. Abweichend von Ziffer 3 Satz 3 ist der Netzbetreiber zu einer Änderung der Gasbe-
schaffenheit oder Druckspezifikation nach Abstimmung mit der Bundesnetzagentur mit 
einer Vorankündigungsfrist von 3 Jahren zum Beginn eines Gaswirtschaftsjahres ohne 
Zustimmung des Transportkunden berechtigt. Sofern der Netzbetreiber eine entspre-
chende Änderung angekündigt hat und während der laufenden Vorankündigungsfrist 
ein neuer Ein- oder Ausspeisevertrag zu laufen beginnt, gilt die bereits laufende Vor-
ankündigungsfrist auch für diesen Vertrag. Jede Änderung der Gasbeschaffenheit oder 
der Druckspezifikation ist auf die hiervon betroffenen Ein- oder Ausspeisepunkte be-
schränkt. Der von der Änderung jeweils betroffene Vertrag ist mit Wirkung zu dem Zeit-
punkt zu berichtigen, zu dem die Änderung der Gasbeschaffenheit oder der Druckspe-
zifikation wirksam wird. Ändert der Netzbetreiber die Gasbeschaffenheit oder die 
Druckspezifikation gemäß dieser Ziffer, so ist der Transportkunde berechtigt, den Ver-
trag für die betreffenden Ein- oder Ausspeisepunkte unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von einem Jahr zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung der Gas-
beschaffenheit oder der Druckspezifikation zu kündigen. 

§ 11 Nichteinhaltung von Gasbeschaffenheit oder Druckspezifikation  

1. Entsprechen die von dem Transportkunden am Einspeisepunkt übergebenen Gas-
mengen nicht den technischen Anforderungen im Hinblick auf die Gasbeschaffenheit 
oder der Druckspezifikation gemäß § 10 Ziffer 1 und 2 (im Folgenden „Off-Spec-Gas“ 
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genannt), ist der Einspeisenetzbetreiber berechtigt, die Übernahme des Off-Spec-
Gases ganz oder teilweise nicht zu akzeptieren. Der Transportkunde hat in diesem Fall 
unverzüglich seine Nominierung an diesem Einspeisepunkt entsprechend anzupassen, 
sowie die weitere Bereitstellung des Off-Spec-Gases an diesem Einspeisepunkt ent-
sprechend zu reduzieren. Sämtliche Rechte des Netzbetreibers gegenüber dem 
Transportkunden bleiben unberührt. 

2. Entsprechen die vom Ausspeisenetzbetreiber am Ausspeisepunkt übergebenen Gas-
mengen nicht den technischen Anforderungen im Hinblick auf die Gasbeschaffenheit 
oder der Druckspezifikation gemäß § 10 Ziffer 1 und 2, ist der Transportkunde berech-
tigt, die Übernahme des Off-Spec-Gases ganz oder teilweise nicht zu akzeptieren. Der 
Ausspeisenetzbetreiber hat in diesem Fall unverzüglich die Bereitstellung des Off-
Spec-Gases an diesem Ausspeisepunkt entsprechend zu reduzieren. Sämtliche Rech-
te des Transportkunden gegenüber dem Ausspeisenetzbetreiber bleiben unberührt. 

3. Im Fall von Reduzierung gemäß den vorstehenden Regelungen müssen zur Vermei-
dung von Differenzmengen unverzüglich entsprechende Renominierungen vorgenom-
men werden.  

4. Jeder Vertragspartner hat den anderen Vertragspartner unverzüglich zu informieren, 
wenn er Kenntnis davon erhält, dass Off-Spec-Gas an einem Ein- oder Ausspeisepunkt 
übergeben wird oder eine Übergabe von Off-Spec-Gas zu erwarten ist. 

§ 12 Mengenzuordnung (Allokation) 

1. Der Einspeisenetzbetreiber, gegenüber dem Einspeisenominierungen abgegeben wur-
den, ermittelt für jeden Bilanzkreis bzw. jedes Sub-Bilanzkonto die an Einspeisepunk-
ten eingespeisten Gasmengen und ordnet diese auf Basis der Nominierungen oder 
gemäß dem im Einspeisevertrag festgelegten Allokationsverfahren dem betroffenen Bi-
lanzkreis bzw. Sub-Bilanzkonto zu.  

2. Der Ausspeisenetzbetreiber ordnet die an Ausspeisepunkten, die keine Ausspeise-
punkte zu Letztverbrauchern sind, ausgespeisten Gasmengen auf Basis der Nominie-
rungen oder gemäß dem im Ausspeisevertrag festgelegten Allokationsverfahren dem 
Bilanzkreis /Sub-Bilanzkonto zu.  

3. Der Ausspeisenetzbetreiber ermittelt für jeden Bilanzkreis bzw. jedes Sub-Bilanzkonto 
die an Ausspeisepunkten zu leistungsgemessenen Letztverbrauchern („RLM“) ausge-
speisten Gasmengen auf Basis der Messwerte und ordnet diese gemäß dem Bilanz-
kreis bzw. Sub-Bilanzkonto zu. 

4. Der Ausspeisenetzbetreiber ermittelt für jeden Bilanzkreis bzw. jedes Sub-Bilanzkonto 
die an Ausspeisepunkten zu Letztverbrauchern mit Standardlastprofilen ausgespeisten 
Gasmengen und ordnet diese auf Basis des vom Ausspeisenetzbetreiber festgelegten 
Standardlastprofilverfahrens dem Bilanzkreis bzw. Sub-Bilanzkonto zu.  

5. Sind Ein- oder Ausspeisepunkte in mehrere Bilanzkreise eingebracht, vereinbaren die 
Transportkunden mit den jeweiligen Ein-/Ausspeisenetzbetreibern Allokationsregeln im 
Ein- oder Ausspeisevertrag um sicherzustellen, dass die diesem Punkt zugeordneten 
Gasmengen nur einmal bilanziert werden. Sofern die Netzbetreiber dies in jeweiligen 
ergänzenden Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich anbieten, gilt Satz 1 nicht für 
Ausspeisepunkte zu Letztverbrauchern. 
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§ 13 Messstellenbetrieb und Messung 

1. Die vom Netzbetreiber bzw. einem Dritten im Sinne von § 21 b EnWG ermittelten 
Messwerte werden der Bilanzierung beim Netzbetreiber sowie der Berechnung von 
Mehr-/Mindermengen und Kapazitätsüberschreitungen zugrunde gelegt. 

2. Soweit keine anderweitige Vereinbarung zwischen dem Anschlussnutzer und einem 
Dritten im Sinne von § 21 b EnWG getroffen worden ist, gelten die nachfolgenden Re-
gelungen; in diesem Fall ist der Netzbetreiber der Messstellenbetreiber und Mess-
dienstleister. Als Messdienstleister stellt der Netzbetreiber dem Transportkunden 
Messwerte zur Verfügung.  

Der Netzbetreiber bestimmt nach § 8 Messzugangsverordnung (MessZV) Art, Zahl und 
Größe der Mess- und Steuereinrichtung. Die Bestimmung muss unter Berücksichtigung 
energiewirtschaftlicher Belange in einem angemessenen Verhältnis zur Höhe des Ver-
brauchs und zum Verbrauchsverhalten stehen. Der Netzbetreiber stellt die für die Mes-
sung und bei RLM-Letztverbrauchern die für die notwendige Zählerfernauslesung er-
forderlichen Mess- und Steuereinrichtungen zur Verfügung und betreibt diese.  

3. Für die Fernauslesung muss beim Letztverbraucher ein hierfür geeigneter extern an-
wählbarer Telekommunikationsanschluss ohne zeitliche Beschränkung sowie ein 230 
V-Anschluss zur Verfügung stehen. Der Netzbetreiber kann statt der Nutzung des Te-
lekommunikationsanschlusses ein GSM Modem einsetzen. Der Netzbetreiber teilt dem 
Letztverbraucher auf Anfrage die diesbezüglichen technischen Bedingungen (Abstände 
der jeweiligen Anschlüsse, Anschlüsse zum Zählerplatz etc.) mit. Die Fernauslesung 
muss vor Aufnahme der Belieferung einer RLM-Messstelle bzw. vor einem Umbau von 
einer SLP- auf eine RLM-Messstelle zur Verfügung stehen. Die Einrichtung und Nut-
zung von Telefon- und Stromanschluss sind für den Netzbetreiber kostenlos. Verzöge-
rungen durch den Letztverbraucher gehen nicht zu Lasten des Netzbetreibers.  

4. Der Netzbetreiber übermittelt unverzüglich jedoch täglich bis spätestens 13:00 Uhr an 
den Transportkunden die täglich ausgelesenen und im Stundentakt erfassten Lastgän-
ge des Vortages an RLM-Ausspeisepunkten im Format MSCONS. Die Energiemenge 
der Lastgänge wird mit dem Bilanzierungsbrennwert errechnet.  

Nach Ablauf des Liefermonats werden alle Lastgänge gemäß Arbeitsblatt G 685 der 
Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfachs e.V. (DVGW Arbeitsblatt) plausibi-
lisiert und es werden ggf. Ersatzwerte gebildet. Es erfolgt eine Umwertung der Last-
gänge mit dem Abrechnungsbrennwert. Spätestens am M+10 Werktage übermittelt der 
Netzbetreiber dem Transportkunden den Lastgang an RLM-Ausspeisepunkten des Lie-
fermonats.  

Für den Fall, dass der Netzbetreiber gemäß DVGW Arbeitblatt G 685 Ersatzwerte ge-
bildet hat, übermittelt er ebenfalls bis M+10 Werktage den Lastgang zusätzlich umge-
wertet mit dem Bilanzierungsbrennwert.  

In der MSCONS wird der zugrunde gelegte Brennwert und die Z-Zahl mitgeteilt. 

5. Für Letztverbraucher, die nach Lastprofilverfahren beliefert werden, werden die Mess-
einrichtungen vom Netzbetreiber, dessen Beauftragten oder auf Verlangen des Netz-
betreibers vom Letztverbraucher selbst in möglichst gleichen Zeitabständen, die 12 
Monate nicht wesentlich überschreiten dürfen, nach einem vom Netzbetreiber festzule-
genden Zeitpunkt und Turnus abgelesen. Liegt eine Vereinbarung nach § 40 Abs. 2 
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Satz 2 EnWG vor, sind die sich daraus ergebenden Vorgaben zum Ableseturnus für 
den Transportkunden zu beachten.  

Außerhalb der turnusmäßigen Ablesung, insbesondere bei einem Lieferantenwechsel, 
bei Ein- oder Auszug des Letztverbrauchers, bei Beendigung dieses Vertrags oder bei 
einer wesentlichen Änderung des Bedarfs, hat der Netzbetreiber nach Maßgabe der 
GeLi Gas Zwischenablesungen zu veranlassen. Sollte dies nicht möglich sein, kann er 
den Verbrauch im Wege der rechnerischen Abgrenzung ermitteln oder diesen auf der 
Grundlage der letzten Ablesung schätzen. Hierbei sind die tatsächlichen Verhältnisse 
angemessen zu berücksichtigen.  

6. Beauftragt der Transportkunde den Netzbetreiber mit einer zusätzlichen Ablesung, ist 
diese gesondert zu vergüten.  

7. Ergibt eine Überprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfeh-
lergrenzen, so ist der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag zu erstatten oder nach-
zuentrichten.  

Ist die Größe des Fehlers bei der Messeinrichtung eines SLP-Letztverbrauchers nicht 
einwandfrei festzustellen oder zeigt eine solche Messeinrichtung nicht oder nicht richtig 
an, so ermittelt der Netzbetreiber den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien 
Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Fest-
stellung nachfolgenden Ablesezeitraums oder aufgrund des vorjährigen Verbrauchs 
durch Schätzung. Die tatsächlichen Verhältnisse sind zu berücksichtigen. 

Ist die Größe des Fehlers bei der Messeinrichtung eines RLM-Letztverbrauchers nicht 
einwandfrei festzustellen, oder zeigt eine solche Messeinrichtung nicht an, so erfolgt 
die Ermittlung von Ersatzwerten für fehlende oder unplausible Werte entsprechend 
dem DVGW Arbeitsblatt G 685 in der jeweils gültigen Fassung. 

Ansprüche nach Abs. 1 Satz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorausge-
henden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann 
über einen größeren Zeitraum festgestellt werden. In diesem Fall ist der Anspruch auf 
längstens 3 Jahre beschränkt.  

8. Soweit eine anderweitige Vereinbarung nach § 21 b Abs. 2 EnWG getroffen worden ist, 
werden die vom Messdienstleister dem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten und 
durch den Netzbetreiber aufbereiteten Messwerte der Abwicklung und Abrechnung die-
ses Vertrages zugrunde gelegt. Wenn dem Netzbetreiber die Messwerte nicht oder 
nicht ordnungsgemäß zur Verfügung stehen oder die zur Verfügung gestellten Werte 
unplausibel sind, findet Ziffer 7 Abs. 2, 3 und 4 Anwendung.  

9. Voraussetzungen für eine registrierende Lastgangmessung bei einer jährlichen Ent-
nahme von weniger als 1.500.000 kWh und einer maximalen stündlichen Ausspeise-
leistung von weniger als 500 kWh/h gemäß § 24 Abs. 1 GasNZV bzw. bei Unterschrei-
tung der von dem Netzbetreiber nach § 24 Abs. 2 GasNZV festgelegten Grenzen sind 
ein schriftliches Verlangen von Anschlussnutzer und Transportkunde. 

Die Kosten des Umbaus einer Standardlastprofilzählung in eine registrierende Last-
gangmessung in den zuvor beschriebenen Fällen trägt, soweit nicht abweichend gere-
gelt, der Transportkunde. 
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Nach dem Umbau und der Inbetriebnahme der registrierenden Lastgangmessung wer-
den - unabhängig von der tatsächlichen Leistungsinanspruchnahme und Jahresener-
giemengen - die Preise für registrierende Lastgangmessung gemäß veröffentlichten 
Preisblättern des Netzbetreibers angewendet. 

§ 14 Ausgleich von Mehr-/Mindermengen 

1. Der Netzbetreiber ermittelt nach der endgültigen Ermittlung der abrechnungsrelevanten 
Messwerte und Daten die Mehr-/Mindermengen. Für alle Ausspeisepunkte wird der 
gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685 ermittelte Verbrauch der SLP- und RLM-
Ausspeisepunkte im Abrechnungszeitraum dem endgültig für die Allokation in den Bi-
lanzkreis des Bilanzkreisverantwortlichen zugrundeliegenden Wert gegenübergestellt.  

2. Mehrmengen entstehen innerhalb des Abrechnungszeitraumes als Differenzmenge, 
sofern die am Ausspeisepunkt ausgespeiste Gasmenge niedriger ist als die Gasmenge 
die vom Ausspeisenetzbetreiber in den Bilanzkreis/Sub-Bilanzkonto allokiert wurde. 
Mindermengen entstehen innerhalb des Abrechnungszeitraumes als Differenzmenge, 
sofern die am Ausspeisepunkt ausgespeiste Gasmenge höher ist als die Gasmenge, 
die vom Ausspeisenetzbetreiber in den Bilanzkreis/Sub-Bilanzkonto allokiert wurde. 
Mehrmengen vergütet der Netzbetreiber dem Transportkunden; Mindermengen stellt 
der Netzbetreiber dem Transportkunden in Rechnung. 

3. Die Mehr-/Mindermengen für SLP-Letztverbraucher werden mit den jeweiligen mittle-
ren Ausgleichsenergiepreisen für den Abrechnungszeitraum vom Netzbetreiber gegen-
über dem Transportkunden abgerechnet. Die Abrechnung der Mehr-/Mindermengen 
erfolgt nach dem in Anlage 1 beschriebenen Verfahren. 

4. Die Mehr-/Mindermengen für RLM-Letztverbraucher je Ausspeisepunkt – insbesondere 
aufgrund von Differenzen zwischen Bilanzierungsbrennwerten und abrechnungsrele-
vanten Brennwerten – werden monatlich je Ausspeisepunkt ermittelt und mit den mittle-
ren monatlichen Ausgleichsenergiepreisen vom Netzbetreiber gegenüber dem Trans-
portkunden abgerechnet. Diese Preise sind das ungewichtete arithmetische Mittel der 
für die Gastage des jeweiligen Monats geltenden positiven und negativen Ausgleichs-
energiepreise. Der monatliche durchschnittliche Ausgleichsenergiepreis wird vom 
Marktgebietsverantwortlichen ermittelt und veröffentlicht und wird gleichermaßen für 
die Abrechnung von Mehr- als auch von Mindermengen herangezogen. 

5. Die energiesteuerfreie Abrechnung der Mehr-/Mindermengen im Verhältnis zwischen 
Netzbetreiber und dem Transportkunden erfolgt nur, wenn dem einen Vertragspartner 
eine Anmeldung nach § 38 Abs. 3 Energiesteuergesetz (EnergieStG) des zuständigen 
Hauptzollamtes dem jeweils anderen Vertragspartner vorliegt. Jede Änderung in Bezug 
auf die Anmeldung, z.B. deren Widerruf durch das zuständige Hauptzollamt, ist dem 
jeweils anderen Vertragspartner unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

§ 15 Entgelte 

1. Der Transportkunde zahlt für die Leistungen des Netzbetreibers die Entgelte nach 
Maßgabe der auf der Internetseite des Netzbetreibers veröffentlichten Preisblätter ge-
mäß Anlage 2. Die in den Preisblättern enthaltenen Netzentgelte werden auf Grundla-
ge der festgelegten Erlösobergrenze entsprechend den Vorschriften des Teils 2 Ab-
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schnitt 2 und 3 der Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV) gebildet. In diesen sind die 
Kosten für die Inanspruchnahme der vorgelagerten Netzebenen enthalten. 

2. Der Netzbetreiber ist bei einer Festlegung der Erlösobergrenzen gemäß § 17 Abs. 1 
Anreizregulierung (ARegV) und bei einer Anpassung der Erlösobergrenzen gemäß § 
17 Abs. 2 ARegV i.V.m. § 4 Abs. 3 bis 5 ARegV berechtigt, die Netzentgelte anzupas-
sen, soweit sich aus der neu festgelegten bzw. angepassten Erlösobergrenze eine Er-
höhung der Netzentgelte ergibt. Der Netzbetreiber ist zur Anpassung der Netzentgelte 
verpflichtet, soweit sich aus einer solchen Festlegung bzw. Anpassung der Erlösober-
grenze eine Absenkung der Netzentgelte ergibt. Der Netzbetreiber wird in derartigen 
Fällen die Netzentgelte jeweils gemäß § 17 ARegV i.V.m. den Vorschriften des Teils 2, 
Abschnitte 2 und 3 GasNEV und § 5 Abs. 3 ARegV anpassen. Über die angepassten 
Netzentgelte gemäß § 17 Abs. 2 und 3 ARegV (Preisblätter) wird der Netzbetreiber den 
Transportkunden unverzüglich in Textform informieren.  

3. Eine Anpassung der Netzentgelte darf erst zum 1. Januar des folgenden Kalenderjah-
res vorgenommen werden.  

Der Netzbetreiber ist sowohl im Fall einer Erhöhung als auch einer Absenkung berech-
tigt, auftretende Differenzen über sein eigenes Regulierungskonto (§ 5 ARegV) abzu-
wickeln.  

4. Im Falle von erhöhten Entgelten steht dem Transportkunden das Recht zu, den Vertrag 
mit zweiwöchiger Frist zum Wirksamkeitszeitpunkt der Änderung zum Ende des Mo-
nats schriftlich zu kündigen. Abweichend von Satz 1 kann der Transportkunde mit einer 
kürzeren Kündigungsfrist den Vertrag beenden, sofern die erhöhten Entgelte innerhalb 
von 2 Wochen wirksam werden. 

5. Sollten Steuern oder andere öffentlich-rechtliche Abgaben auf die Entgelte gemäß dem 
jeweiligen Vertrag, einschließlich von Steuern oder anderen öffentlich-rechtlichen Ab-
gaben auf Dienstleistungen, die die Grundlage für diese Entgelte bilden, eingeführt, 
abgeschafft oder geändert werden, nimmt der Netzbetreiber eine dementsprechende 
Anhebung oder Absenkung der Entgelte in dem jeweiligen Vertrag mit Wirkung zu dem 
Zeitpunkt vor, an welchem die Einführung, Abschaffung oder Änderung der Steuern 
oder anderen öffentlich-rechtlichen Abgaben in Kraft tritt, soweit diese nicht von der Er-
lösobergrenze erfasst sind. 

6. In den Fällen einer Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund eines Härtefalles gemäß 
§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ARegV ist der Netzbetreiber berechtigt, die Netzentgelte gemäß 
dem Beschluss der Bundesnetzagentur oder jeweils zum 1. Januar des folgenden Ka-
lenderjahres anzupassen. 

7. Darüber hinaus ist der Netzbetreiber zur Änderung der Entgelte gemäß Ziffer 1 berech-
tigt bzw. verpflichtet, soweit sich eine solche Änderung aus gesetzlichen und / oder be-
hördlichen und / oder gerichtlichen Entscheidungen ergibt. 

8. Das Recht und die Pflicht des Netzbetreibers zur Anpassung der Entgelte beziehen 
sich auf alle Ein- und Ausspeisekapazitäten, unabhängig von der Art ihrer Vergabe. 

9. Im Übrigen gelten die auf der Internetseite des Netzbetreibers veröffentlichten Entgelt- 
und Zahlungsbedingungen der ergänzenden Geschäftsbedingungen. Gesonderte Ent-
gelte nach § 20 Abs. 2 GasNEV bedürfen einer besonderen Vereinbarung.  
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§ 16 Rechnungsstellung und Zahlung  

1. Rechnungsstellung und eventuelle Abschlagszahlungen ergeben sich aus den veröf-
fentlichten ergänzenden Geschäftsbedingungen des Netzbetreibers. Der Prozess Netz-
nutzungsabrechnung gemäß GeLi Gas bleibt unberührt. 

2. Die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers in der Rechnung berechtigt 
den Transportkunden zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung.  

3. Der Netzbetreiber ist berechtigt, einen Verzugsschaden pauschal in Rechnung zu stel-
len. Es bleibt dem Transportkunden unbenommen, einen tatsächlich geringeren Ver-
zugsschaden nachzuweisen.  

4. Werden Fehler in der Ermittlung von Rechnungsbeträgen oder der Rechnung zugrun-
deliegenden Daten festgestellt, so ist die Überzahlung vom Netzbetreiber zurückzuzah-
len oder der Fehlbetrag vom Transportkunden nachzuentrichten. Die Rechnungskor-
rektur ist längstens 3 Jahre ab Zugang der zu korrigierenden Rechnung zulässig. 

5. Gegen Ansprüche der Vertragspartner kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.  

§ 17 Steuern 

1. Werden im Rahmen des jeweiligen Vertrages vom Netzbetreiber an einen Transport-
kunden, der nicht Lieferer im Sinne des § 38 Abs. 3 EnergieStG ist, Gasmengen gelie-
fert, hat der Transportkunde die darauf entfallenden Entgelte zuzüglich Energiesteuer 
in der jeweiligen gesetzlichen Höhe zu zahlen. 

Eine solche Lieferung liegt insbesondere immer dann vor, wenn zusätzlich zu den vom 
Transportkunden dem Netzbetreiber zum Transport übergebenen Gasmengen am 
Ausspeisepunkt weitere Gasmengen vom Netzbetreiber an den Transportkunden ab-
gegeben werden. 

Erfolgt die Lieferung von Gasmengen an einen Transportkunden, der angemeldeter 
Lieferer im Sinne des § 38 Abs. 3 EnergieStG ist, ist der Transportkunde verpflichtet, 
das Vorliegen der Voraussetzungen des § 38 Abs. 3 EnergieStG dem Netzbetreiber 
gegenüber durch Vorlage einer von der zuständigen Zollverwaltung ausgestellten ak-
tuellen Anmeldebestätigung im Sinne von § 78 Abs. 4 Energiesteuer - Durchführungs-
verordnung (EnergieStV), nach der der Transportkunde als angemeldeter Lieferer zum 
unversteuerten Bezug von Gasmengen berechtigt ist, nachzuweisen. Der Nachweis 
über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 38 Abs. 3 EnergieStG ist dem jeweili-
gen Netzbetreiber spätestens 1 Woche vor der Lieferung zur Verfügung zu stellen. 
Wird ein geeigneter Nachweis über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 38 
Abs. 3 EnergieStG nicht innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraums vorgelegt, hat der 
Netzbetreiber das Recht, dem Transportkunden die auf die Lieferung der Gasmengen 
entfallenden Entgelte zuzüglich Energiesteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe in 
Rechnung zu stellen.  

Der Transportkunde ist verpflichtet, den Netzbetreiber umgehend schriftlich zu infor-
mieren, wenn der Transportkunde nicht bzw. nicht mehr Lieferer im Sinne des § 38 
Abs. 3 EnergieStG ist. Bei Adressänderungen, Umfirmierungen, Änderungen der 
Rechtsform ist die Vorlage einer aktuellen Liefererbestätigung der Zollverwaltung er-
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forderlich. Kommt der Transportkunde dieser Hinweispflicht nicht oder nicht rechtzeitig 
nach, ist er verpflichtet, die daraus für den Netzbetreiber entstehende Energiesteuer an 
diesen zu erstatten. 

2. Sämtliche Entgelte entsprechend des jeweiligen Vertrages sind ohne darauf entfallen-
de Steuern aufgeführt. Der Transportkunde hat diese Steuern zusätzlich zu diesen 
Entgelten zu entrichten. 

3. Die Entgelte gemäß dem jeweiligen Vertrag und diesem Paragraphen sowie jegliche 
Zuschläge hierzu bilden das Entgelt im Sinne des Umsatzsteuergesetzes und verste-
hen sich ohne Umsatzsteuer (USt). Zusätzlich zu diesem Entgelt hat der Transport-
kunde an den Netzbetreiber die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe zu 
entrichten. 

§ 18 Instandhaltung 

1. Der Netzbetreiber hat das Recht, die Instandhaltung (Wartung, Inspektion und Instand-
setzung) seines Leitungssystems sowie Maßnahmen zum Neubau, zur Änderung und 
zur Erweiterung von Anlagen durchzuführen. Soweit der Netzbetreiber aufgrund der 
vorgenannten Maßnahmen nicht in der Lage ist, seine Pflichten aus diesem Vertrag zu 
erfüllen, ist der Netzbetreiber von diesen Pflichten befreit. Der Transportkunde ist zur 
Mitwirkung, insbesondere durch die Anpassung seiner Netznutzung bei den vom Netz-
betreiber geplanten Instandhaltungsmaßnahmen verpflichtet.  

2. Der Netzbetreiber wird den Transportkunden über Maßnahmen gemäß Ziffer 1 recht-
zeitig vor deren Durchführung in geeigneter Weise unterrichten, soweit die Netznut-
zung gemäß diesem Vertrag ganz oder teilweise tatsächlich eingeschränkt wird. Die 
Pflicht zur vorherigen Unterrichtung entfällt, wenn die Unterrichtung nach den Umstän-
den nicht rechtzeitig möglich ist und der Netzbetreiber dies nicht zu vertreten hat oder 
die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde. In die-
sen Fällen ist der Netzbetreiber verpflichtet, dem Transportkunden nachträglich mitzu-
teilen, aus welchem Grund die Einschränkung der Rechte des Transportkunden aus 
diesem Vertrag erfolgt ist. 

3. Wenn Maßnahmen gemäß Ziffer 1, die keine Maßnahmen i.S.v. § 16 a EnWG i.V.m. 
§ 16 Abs. 2 EnWG darstellen, die vereinbarte Kapazität und/oder den Gasfluss am je-
weilig davon betroffenen Ein- und/oder Ausspeisepunkt für eine Dauer von mehr als 14 
Kalendertagen pro Vertragsjahr mindern, wird der Transportkunde von seinen Zah-
lungsverpflichtungen entsprechend der Dauer und des Umfanges der über 14 Kalen-
dertage hinausgehenden Minderung befreit. Bei einer Vertragslaufzeit von weniger als 
einem Jahr verkürzt sich dieser Zeitraum zeitanteilig. Im Übrigen wird der Transport-
kunde von seinen Leistungsverpflichtungen befreit.  

4. Soweit dritte Netzbetreiber Maßnahmen gemäß Ziffer 1 durchführen und der Netz-
betreiber aufgrund dieser Maßnahmen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist, seine 
Pflichten aus dem jeweiligen Vertrag zu erfüllen, gelten vorstehende Ziffern entspre-
chend. 

5. Für den Fall, dass der Netzbetreiber aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Regelun-
gen mit Dritten diesen gegenüber berechtigt ist, den Netzanschluss bzw. die An-
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schlussnutzung zu unterbrechen, gelten Ziffer 1 Satz 2 und 3 und Ziffer 2 entspre-
chend. 

§ 19 Unterbrechung unterbrechbarer Kapazitäten 

1. Der Netzbetreiber ist zur Vorhaltung gebuchter unterbrechbarer Kapazitäten an einem 
Ein- oder Ausspeisepunkt verpflichtet, soweit und solange die Nutzung gebuchter fes-
ter Kapazitäten nicht beeinträchtigt ist.  

2. Die Unterbrechung muss vom Netzbetreiber mit einer Vorlaufzeit von mindestens 3 
Stunden dem Transportkunden bzw. im Falle von § 8 Ziffer 2 dem von ihm benannten 
Bilanzkreisverantwortlichen angekündigt werden, es sei denn, dies ist aus betrieblichen 
Gründen nicht möglich. Der Netzbetreiber teilt dem Transportkunden die Gründe für die 
Unterbrechung spätestens nach Eintritt der Unterbrechung unverzüglich mit. 

3. Bei einer Unterbrechung gemäß Ziffer 2 ist der Transportkunde verpflichtet, ggf. durch 
den benannten Bilanzkreisverantwortlichen, sicherzustellen, dass die entsprechende 
Renominierung von Gasmengen an den von der Unterbrechung betroffenen Ein- und / 
oder Ausspeisepunkten zur Vermeidung von Differenzmengen unverzüglich erfolgt. Die 
Fristen zur Renominierung gemäß den ergänzenden Geschäftsbedingungen des Netz-
betreibers finden hierbei keine Anwendung, soweit und solange dies technisch und 
operativ möglich ist. Im Falle einer Nutzung trotz Unterbrechung gilt § 20 entspre-
chend. 

4. Eine Unterbrechung der unterbrechbaren Kapazitäten an einem Ein- oder Ausspeise-
punkt erfolgt entsprechend der zeitlichen Rangfolge des jeweils abgeschlossenen Ein- 
oder Ausspeisevertrages, beginnend mit dem zuletzt abgeschlossenen Vertrag. Bio-
gaskapazitäten werden gegenüber anderen unterbrechbaren Kapazitäten nachrangig 
unterbrochen. Dies gilt nicht, wenn an Grenzüberganspunkten keine korrespondieren-
de nachrangige Unterbrechungsregelung für Biogas gilt. Von den Regelungen in Satz 1 
und 2 kann abgewichen werden, wenn an Grenzübergangspunkten mit dem angren-
zenden Netzbetreiber abweichende Regelungen getroffen worden sind. 

5. In den Fällen des § 16 a Abs. 1 EnWG i.V.m. § 16 Abs. 1 und 2 EnWG ist der Netz-
betreiber berechtigt, von dem Verfahren nach Ziffer 4 abzuweichen, wenn anderenfalls 
die Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Netzes gefährdet oder gestört ist. 

§ 20 Überschreitung der gebuchten Kapazität  

1. Der Transportkunde ist berechtigt, die am Ein- und/oder Ausspeisepunkt gebuchte Ka-
pazität in dem Umfang, in dem er sie in einen Bilanzkreis/ein Sub-Bilanzkonto einge-
bracht hat, zu nutzen. Zu einer darüber hinausgehenden Inanspruchnahme ist der 
Transportkunde nicht berechtigt. 

2. Überschreiten die allokierten stündlichen Gasmengen entgegen Ziffer 1 Satz 2 an ei-
nem Ein- oder Ausspeisepunkt 100 % der für diesen Ein- oder Ausspeisepunkt in den 
Bilanzkreis eingebrachten Kapazität, liegt eine stündliche Überschreitung (allokierte 
stündliche Gasmenge abzüglich kontrahierter Kapazität) vor. Eine stündliche Über-
schreitung führt nicht zu einer Erhöhung der gebuchten Kapazität.  

3. Für den Fall, dass mehrere Transportkunden an einem Ein- und/oder Ausspeisepunkt 
Kapazitäten gebucht haben und diese in denselben Bilanzkreis einbringen, ist der 
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Netzbetreiber berechtigt, Kapazitätsüberschreitungen anteilig gewichtet entsprechend 
der an diesem Ein- und/oder Ausspeisepunkt eingebrachten Kapazitäten gegenüber 
jedem dieser Transportkunden abzurechnen. Dieses gilt nicht, soweit der Bilanzkreis-
verantwortliche die Nominierung in nach Transportkunden getrennten Sub-
Bilanzkonten vornimmt.  

4. Überschreitet der Transportkunde die eingebrachte Kapazität, wird für die Überschrei-
tung eine Vertragsstrafe gemäß den ergänzenden Geschäftsbedingungen des Netz-
betreibers fällig.  

5. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens, der dem Netzbetreiber durch 
die Überschreitung entsteht, bleibt von der Regelung gemäß Ziffer 4 unberührt. Auf ei-
nen derartigen Schadensersatzanspruch sind für die konkrete Überschreitung bereits 
gezahlte Vertragsstrafen anzurechnen.  

§ 21 Aussetzung oder Anpassung von Vertragspflichten 

1. Der Netzbetreiber ist gemäß § 16 a EnWG i.V.m. § 16 EnWG berechtigt, für den erfor-
derlichen Zeitraum Zuordnungsauflagen bzw. Nutzungsbeschränkungen einzuführen 
bzw. bestehende Zuordnungsauflagen oder Nutzungsbeschränkungen zu ändern oder 
gebuchte feste Kapazitäten in unterbrechbare umzuwandeln, soweit dies zur Gewähr-
leistung von Sicherheit und Zuverlässigkeit in seinem Netz erforderlich ist.  

2. Der Netzbetreiber kann darüber hinaus Maßnahmen gemäß Ziffer 1 anwenden, wenn 
die Nutzung von Kapazitäten von den gemäß guter gaswirtschaftlicher Praxis getroffe-
nen Annahmen der Lastflusssimulation gemäß § 9 Abs. 2 GasNZV abweicht und so-
weit der Netzbetreiber hierdurch gezwungen ist, seine Annahmen, die er zur Ermittlung 
der Kapazität gemäß § 9 GasNZV zu Grunde gelegt hat, anzupassen und dadurch die 
Kapazitäten in der bisher angebotenen Höhe nicht mehr angeboten werden können. 
Der Netzbetreiber kann Maßnahmen gemäß Ziffer 1 auch anwenden, soweit die von 
dem Netzbetreiber zur Gewährleistung von festen, frei zuordenbaren Kapazitäten be-
nötigten Kapazitäts- und Steuerungsinstrumente wie z.B. Lastflusszusagen oder Re-
gelenergie nicht oder nicht vollständig bzw. nur zu wirtschaftlich unzumutbaren Kondi-
tionen beschafft werden können und andere netz- oder marktbezogene Maßnahmen 
nicht möglich sind. Die Anwendung der Maßnahmen der Netzbetreiber nach dieser Zif-
fer ist vorab gegenüber der Bundesnetzagentur anzuzeigen und zu begründen. 

3. Sofern von den Maßnahmen nach Ziffer 1 nicht die gesamten gebuchten Kapazitäten 
auf fester Basis an einem Punkt gleichermaßen betroffen sind, wird der Netzbetreiber 
diskriminierungsfrei auswählen, für welche Kapazitäten bzw. welche abgeschlossenen 
Verträge diese Maßnahmen umgesetzt werden. Im Falle der Umwandlung gebuchter 
fester Kapazitäten in unterbrechbare Kapazitäten werden die gebuchten festen Kapazi-
täten anteilig im Verhältnis der von den Transportkunden gebuchten festen Kapazitäten 
in unterbrechbare Kapazitäten umgewandelt. Für die Unterbrechung dieser Kapazitä-
ten gilt § 19 mit der Maßgabe, dass die Unterbrechung nach der zeitlichen Reihenfolge 
der Buchung der festen Kapazitäten erfolgt. Die Unterbrechung erfolgt nachrangig zu 
bereits bestehenden unterbrechbaren Kapazitätsbuchungen. § 19 Ziffer 4 Satz 2, 3 und 
4 gelten entsprechend.  

4. Der Netzbetreiber wird den Transportkunden vorab unverzüglich, bei mit hinreichen-
dem Vorlauf für ihn vorhersehbaren Entwicklungen (z.B. infolge von Marktgebietszu-
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sammenlegungen) in der Regel mit einer Vorlaufzeit von mindestens 3 Monaten über 
die Einschränkungen seiner Rechte nach Ziffer 1 bis 3 unterrichten und ihm die Gründe 
hierfür mitteilen. 

5. Der Transportkunde hat das Recht, die betroffenen Verträge ganz oder teilweise mit 
einer Frist von 14 Kalendertagen ab dem Zeitpunkt der Unterrichtung außerordentlich 
zu kündigen, soweit die Änderung länger als 14 Kalendertage pro Vertragsjahr andau-
ert. Die Kündigung wird wirksam zum Zeitpunkt der Änderung der betroffenen Verträ-
ge.  

6. Soweit der Transportkunde von der Kündigung keinen Gebrauch macht, werden die 
betroffenen Verträge entsprechend angepasst. Führt eine Anpassung dazu, dass feste 
Kapazitäten ganz oder teilweise in unterbrechbare Kapazitäten umgewandelt werden, 
gelten für den umgewandelten Anteil die jeweils anwendbaren Entgelte der ergänzen-
den Geschäftsbedingungen des Netzbetreibers für unterbrechbare Kapazitäten. Etwai-
ge Auktionszuschläge entfallen in diesem Fall anteilig ab dem Zeitpunkt der Anpas-
sung durch den Netzbetreiber. Im Falle der Einführung oder Veränderung von Zuord-
nungsbeschränkungen oder Nutzungsauflagen für Kapazitäten gelten die jeweils an-
wendbaren Entgelte der ergänzenden Geschäftsbedingungen des Netzbetreibers. Et-
waige Auktionsaufschläge bleiben in diesem Fall bestehen.  

§ 22 Ansprechpartner des Netzbetreibers und ihre Erreichbarkeit 

Die Ansprechpartner des Netzbetreibers sind auf dessen Internetseite veröffentlicht. 

§ 23 Datenweitergabe und Datenverarbeitung 

Der Netzbetreiber ist berechtigt, Verbrauchs-, Abrechnungs- und Vertragsdaten an andere 
Netzbetreiber oder Marktgebietsverantwortliche weiterzugeben, soweit und solange dies zur 
ordnungsgemäßen Abwicklung des jeweiligen Vertrages erforderlich ist. Der Transportkunde 
erklärt sein Einverständnis zur automatisierten Datenverarbeitung durch den Netzbetreiber 
oder ein von dem Netzbetreiber beauftragtes Unternehmen nach den Vorschriften der Da-
tenschutzgesetze. 

§ 24 Höhere Gewalt 

1. Soweit ein Vertragspartner in Folge Höherer Gewalt gemäß Ziffer 2 an der Erfüllung 
seiner Pflichten gehindert ist, wird er von diesen Pflichten befreit. Der andere Vertrags-
partner wird soweit und solange von seinen Gegenleistungspflichten befreit, wie der 
Vertragspartner aufgrund von Höherer Gewalt an der Erfüllung seiner Pflichten gehin-
dert ist.  

2. Höhere Gewalt ist ein von außen kommendes, nicht voraussehbares und auch durch 
Anwendung vernünftigerweise zu erwartender Sorgfalt und technisch und wirtschaftlich 
zumutbarer Mittel nicht abwendbares oder nicht rechtzeitig abwendbares Ereignis. 
Hierzu zählen insbesondere Naturkatastrophen, terroristische Angriffe, Stromausfall, 
Ausfall von Telekommunikationsverbindungen, Streik und Aussperrung, soweit die 
Aussperrung rechtmäßig ist, oder gesetzliche Bestimmungen oder Maßnahmen der 
Regierung oder von Gerichten oder Behörden (unabhängig von ihrer Rechtmäßigkeit). 
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3. Der betroffene Vertragspartner hat den anderen Vertragspartner unverzüglich zu be-
nachrichtigen und über die Gründe der Höheren Gewalt und die voraussichtliche Dauer 
zu informieren. Er wird sich bemühen, mit allen technisch möglichen und wirtschaftlich 
zumutbaren Mitteln dafür zu sorgen, dass er seine Pflichten schnellstmöglich wieder 
erfüllen kann.  

4. Nutzt ein Vertragspartner Dienstleistungen Dritter zur Erfüllung seiner vertraglichen 
Verpflichtungen, so gilt ein Ereignis, das für den Dritten höhere Gewalt oder einen 
sonstigen Umstand i.S.d. Ziffer 2 darstellen würde, auch zugunsten dieses Vertrags-
partners als höhere Gewalt. 

§ 25 Haftung 

1. Die Vertragspartner haften einander für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, es sei denn, der Vertragspartner selbst, dessen gesetzli-
che Vertreter, Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen haben weder vorsätzlich noch fahr-
lässig gehandelt. 

2. Im Fall der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten haften die Vertragspartner 
einander für Sach- und Vermögensschäden, es sei denn, der Vertragspartner selbst, 
dessen gesetzliche Vertreter, Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen haben weder vor-
sätzlich noch fahrlässig gehandelt; die Haftung der Vertragspartner im Fall leicht fahr-
lässig verursachter Sach- und Vermögensschäden ist auf den vertragstypisch, vorher-
sehbaren Schaden begrenzt. 

a) Unter wesentlichen Vertragspflichten werden hier die Verpflichtungen verstanden, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf. 

Vertragstypische, vorhersehbare Schäden sind solche, die der Vertragspartner bei 
Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat 
oder unter Berücksichtigung der Umstände, die ihm bekannt waren oder die er hätte 
kennen müssen, bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müs-
sen. 

b) Typischerweise ist bei Geschäften der fraglichen Art von einem Schaden in Höhe 
von EUR 2,5 Mio. bei Sachschäden und EUR 1,0 Mio. bei Vermögensschäden aus-
zugehen. 

3. Die Vertragspartner haften einander für Sach- und Vermögensschäden bei nicht we-
sentlichen Vertragspflichten, es sei denn, der Vertragspartner selbst, dessen gesetzli-
che Vertreter, Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen haben weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gehandelt.  

Die Haftung der Vertragspartner selbst und für ihre gesetzlichen Vertreter, leitende Er-
füllungsgehilfen und Verrichtungsgehilfen ist im Fall grob fahrlässig verursachter Sach- 
und Vermögensschäden auf den vertragstypisch, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
Die Haftung der Vertragspartner für sog. einfache Erfüllungsgehilfen ist im Fall grob 
fahrlässig verursachter Sachschäden auf EUR 1,5 Mio. und Vermögensschäden auf 
EUR 0,5 Mio. begrenzt. 
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4. Abweichend von Ziffern 2 und 3 haftet der Netzbetreiber für Sach- und Vermögens-
schäden, die der Transportkunde infolge einer Unterbrechung oder sonstigen Unre-
gelmäßigkeit bei der Übernahme oder Übergabe von Gas erleidet, aus Vertrag oder 
unerlaubter Handlung, nur, wenn der Sachschaden vorsätzlich oder fahrlässig und der 
Vermögensschaden vorsätzlich oder grob fahrlässig vom Netzbetreiber, seinen gesetz-
lichen Vertretern, seinen Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist, 
wobei das Vorliegen von Vorsatz oder Fahrlässigkeit im Fall von Sachschäden und von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit im Fall von Vermögensschäden widerleglich vermu-
tet wird. 

5. Bei leicht fahrlässig verursachten Sachschäden gemäß Ziffer 4 ist die Haftung des 
Netzbetreibers begrenzt auf jeweils 5.000 € je Schadensfall und vom Transportkunden 
jeweils belieferten Letztverbraucher. 

Bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden gemäß Ziffer 4 ist die Haftung 
des Netzbetreibers begrenzt auf jeweils 5.000 € je Schadensfall und vom Transport-
kunden jeweils belieferten Letztverbraucher. 

Bei nicht vorsätzlich verursachten Sachschäden ist die Haftung des Netzbetreibers je 
Schadensereignis begrenzt auf die nachfolgend genannten Höchstbeträge, wobei bei 
grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden die Haftung je Schadensereignis ins-
gesamt begrenzt ist auf das 20 vom Hundert der nachfolgend genannten Höchstbeträ-
ge:  

a) 2,5 Mio. € bei einem Netz bis zu 25.000 angeschlossenen  
Anschlussnutzern, 

b) 10 Mio. € bei einem Netz bis zu 100.000 angeschlossenen  
Anschlussnutzern, 

c) 20 Mio. € bei einem Netz bis zu 200.000 angeschlossenen  
Anschlussnutzern, 

d) 30 Mio. € bei einem Netz bis 1 Mio. angeschlossenen Anschluss- 
nutzern und  

e) 40 Mio. € bei mehr als einer Million angeschlossenen Anschluss- 
nutzern. 

Anschlussnutzer ist jeder Letztverbraucher, der im Rahmen eines Vertrages einen An-
schluss an das Niederdruck-/ Mitteldruck- oder Hochdrucknetz zur Entnahme von Gas 
nutzt. 

6. Die vorstehenden Regelungen sind auch auf Ansprüche des Transportkunden anzu-
wenden, die dieser gegen einen dritten Netzbetreiber im Sinne des § 3 Nr. 27 EnWG 
aus unerlaubter Handlung geltend macht. Die Haftung ist je Schadensereignis für 
Sachschäden begrenzt auf das Dreifache der in Ziffer 5 lit. a) bis e) genannten Höchst-
beträge, abhängig von den eigenen an das Netz angeschlossenen Anschlussnutzern. 
Hat der dritte Netzbetreiber keine eigenen an das Netz angeschlossenen Anschluss-
nutzer, so ist die Haftung je Schadensereignis für Sachschäden auf 200 Mio. € be-
grenzt. Die Haftung bei grob fahrlässig verursachten Vermögensschäden ist insgesamt 
begrenzt auf das 20 vom Hundert des Dreifachen der in Ziffer 5 lit. a) bis e) genannten 
Höchstbeträge bzw. von 200 Mio. €.  
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7. Übersteigt die Summe der einzelnen Schadensersatzansprüche für ein Schadenser-
eignis die jeweilige Höchstgrenze, werden die einzelnen Schadensersatzansprüche in 
dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzansprüche zu der je-
weiligen Höchstgrenze steht.  

8. Eine Haftung des Netzbetreibers für Maßnahmen nach § 16 a EnWG i.V.m. § 16 Abs. 
2 EnWG ist für Vermögensschäden ausgeschlossen. Maßnahmen nach § 16 a EnWG 
i.V.m. § 16 Abs. 2 EnWG sind insbesondere auch solche, die zur Sicherstellung der 
Versorgung von Haushaltskunden mit Erdgas gemäß § 53 a EnWG ergriffen werden.  

9. Eine Haftung der Vertragspartner nach zwingenden Vorschriften des Haftpflichtgeset-
zes und anderen Rechtsvorschriften bleibt unberührt. 

10. Die Ziffern 1 bis 9 gelten auch zu Gunsten der gesetzlichen Vertreter, Arbeitnehmer 
sowie der Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen des Netzbetreibers. 

§ 26 Sicherheitsleistung  

1. Der Netzbetreiber kann in begründeten Fällen für alle Ansprüche aus der Geschäftsbe-
ziehung zum Transportkunden eine angemessene Sicherheitsleistung oder Vorauszah-
lung verlangen. 

2. Ein begründeter Fall wird insbesondere angenommen, wenn 

a) der Transportkunde mit einer fälligen Zahlung in Verzug geraten ist und auch auf 
ausdrückliche Aufforderung nicht gezahlt hat, 

b) gegen den Transportkunden Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wegen Geldforde-
rungen (§§ 803 - 882a Zivilprozessordnung (ZPO)) eingeleitet sind, 

c) ein nicht offensichtlich unbegründeter Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen des Transportkunden vorliegt. 

Darüber hinaus hat der Netzbetreiber das Recht, eine angemessene Sicherheitsleis-
tung oder Leistung einer Vorauszahlung zu verlangen, wenn auf Grund einer über den 
Transportkunden eingeholten Auskunft einer allgemein im Geschäftsleben anerkannten 
Auskunftei begründete Besorgnis besteht, dass er den Verpflichtungen aus diesem 
Vertrag nicht mehr nachkommen wird und der Transportkunde dies nicht innerhalb von 
5 Werktagen durch einen geeigneten Nachweis seiner Bonität entkräftet. Die Daten 
und die wesentlichen Inhalte der Auskunft, auf denen die begründete Besorgnis beruht, 
sind dem Transportkunden durch den Netzbetreiber mit der Anforderung der Sicher-
heitsleistung vollständig offen zu legen. 

3. Arten der Sicherheitsleistungen sind unbedingte unwiderrufliche Bankgarantien, unbe-
dingte un-widerrufliche Unternehmensgarantien (z.B. Patronats- und Organschaft-
serklärungen), unbedingte unwiderrufliche, selbstschuldnerische Bürgschaften sowie 
Hinterlegungen von Geld oder Wertpapieren. Die Auswahl der Art der Sicherheitsleis-
tung obliegt dem Transportkunden. Außerdem kann der Netzbetreiber Barsicherheiten 
akzeptieren. 

4. Der Transportkunde ist berechtigt, die Sicherheitsleistung durch Vorauszahlungen ab-
zuwenden. 
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5. Die Sicherheit ist innerhalb von 10 Werktagen nach ihrer Anforderung vom Transport-
kunden an den Netzbetreiber zu leisten. Sollte die Sicherheitsleistung in Anspruch ge-
nommen werden, kann der Netzbetreiber den in Anspruch genommenen Teil der Si-
cherheitsleistung nachfordern. Die Leistung der Sicherheit nach Satz 2 hat durch den 
Transportkunden ebenfalls innerhalb der in Satz 1 genannten Frist zu erfolgen. 

6. Als Anforderungen an die einzelnen Arten der Sicherheitsleistungen gelten: 

a) Banksicherheiten sind in Form einer unbedingten, unwiderruflichen und selbst-
schuldnerischen Bankbürgschaft bzw. Bankgarantie zu leisten. Das Kreditinstitut, 
welches die Sicherheitsleistung ausstellt, muss mindestens ein Standard & Poor’s 
Langfrist-Rating von A- bzw. ein Moody’s Langfrist-Rating von A3 aufweisen, oder 
dem deutschen Sparkassen- bzw. Genossenschaftssektor angehören. 

b) Für Unternehmensgarantien und Bürgschaften gilt, dass das Unternehmen, welches 
die Sicherheit leistet, mindestens ein Standard & Poor’s Langfrist-Rating von BBB-, 
ein Moody’s Langfrist-Rating von Baa3 oder einen Bonitätsindex von Creditreform 
nicht schlechter als 250 Punkte aufweisen. Weiterhin darf die Höhe der Unterneh-
mensgarantie oder Bürgschaft 10 % des haftenden Eigenkapitals nicht übersteigen. 
Dieses ist durch den Transportkunden gegenüber dem Netzbetreiber mit der Bei-
bringung der Sicherheitsleistung nachzuweisen. 

c) Im Falle von Barsicherheiten sind diese durch Einzahlung auf ein vom Fernleitungs-
netzbetreiber benanntes Konto zu leisten. Sie werden zu dem von der Deutschen 
Bundesbank am ersten Bankentag des Rechnungsmonats bekanntgegebenen Ba-
siszinssatz verzinst. Alternativ ist auch eine Guthabenverpfändung eines vom 
Transportkunden geführten Kontos zugunsten des Netzbetreibers möglich. 

d) Die Bürgschaft oder Garantieerklärung ist auf erstes Anfordern zu zahlen und hat 
generell den Verzicht auf die Einreden der Vorausklage, der Anfechtbarkeit und der 
Aufrechenbarkeit, soweit es sich nicht um unstrittige oder rechtskräftig festgestellte 
Forderungen handelt, zu enthalten. Eine selbstschuldnerische Bürgschafts- oder 
Ga-rantieerklärung muss mindestens für 12 Kalendermonate gültig sein, maximal 
jedoch bis zum Ende der Vertragslaufzeit und die beiden der Vertragslaufzeit unmit-
telbar folgenden Monate. 

7. Die Höhe der Sicherheitsleistung beträgt das Doppelte der durchschnittlichen monatli-
chen Kapazitätsentgeltforderungen gegen den Transportkunden der letzten 12 Monate. 
Für einen Zeitraum der Netznutzung, der weniger als 12 Monate beträgt, wird dieser 
Zeitraum der Berechnung der Sicherheitsleistung zugrunde gelegt. 

8. Der Netzbetreiber kann eine geleistete Sicherheit in Anspruch nehmen, wenn er nach 
Verzugseintritt eine Zahlungserinnerung ausgesprochen hat und die mit der Zahlungs-
erinnerung gesetzte Frist fruchtlos verstrichen ist. 

9. Eine Sicherheitsleistung ist zurückzugeben, wenn die Voraussetzungen zu deren Er-
hebung entfallen sind. Der Netzbetreiber hat das Fortbestehen eines begründeten Fal-
les erstmalig spätestens nach einem Jahr, danach jeweils mindestens halbjährlich zu 
überprüfen. Der Netzbetreiber prüft bei Fortbestehen, ob die Höhe der Sicherheitsleis-
tung der in Ziffer 7 beschriebenen Höhe entspricht. Falls die vorgenannte Prüfung er-
gibt, dass der realisierbare Wert aller Sicherheitsleistungen das Doppelte der durch-
schnittlichen Kapazitätsentgeltforderungen pro Monat der letzten 12 Monate nicht nur 
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vorübergehend übersteigt, hat der Netzbetreiber entsprechende Anteile der Sicher-
heitsleistung zurückzugeben. Sollten mehrere Sicherheiten geleistet worden sein, steht 
dem Netzbetreiber das Recht zu, eine der geleisteten Sicherheiten auszuwählen und 
zurückzugeben. Soweit der realisierbare Wert aller Sicherheitsleistungen das Doppelte 
der durchschnittlichen Kapazitätsentgeltforderungen pro Monat der letzten 12 Monate 
nicht nur vorübergehend unterschreitet, kann der Netzbetreiber eine Anpassung der 
Sicherheitsleistung verlangen. Der Transportkunde kann eine Einstellung der Voraus-
zahlungsregelung frühestens nach einem Jahr fordern, sofern in diesem Zeitraum die 
Zahlungen fristgerecht eingegangen sind. 

§ 27 Kündigung 

1. Dieser Vertrag kann fristlos aus wichtigem Grund gekündigt werden. 

2. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 

a) gegen wesentliche Bestimmungen dieses Vertrages wiederholt trotz Abmahnung 
schwerwiegend verstoßen wird oder/und 

b) der Transportkunde seiner Verpflichtung zur Stellung einer Sicherheit oder zur Leis-
tung einer Vorauszahlung nach § 26 nicht fristgerecht nachkommt. 

§ 28 Wirtschaftlichkeitsklausel 

1. Sollten während der Laufzeit eines Vertrages unvorhergesehene Umstände eintreten, 
die erhebliche wirtschaftliche, technische oder rechtliche Auswirkungen auf den Ver-
trag haben, für die aber im Vertrag und in den ergänzenden Geschäftsbedingungen 
keine Regelungen getroffen oder die bei Vertragsabschluss nicht bedacht wurden, und 
sollte infolgedessen irgendeine vertragliche Bestimmung dadurch für einen Vertrags-
partner unzumutbar werden, kann der betroffene Vertragspartner von dem anderen ei-
ne entsprechende Anpassung der vertraglichen Bestimmungen verlangen, die den ge-
änderten Umständen, unter Berücksichtigung aller wirtschaftlichen, technischen und 
rechtlichen Auswirkungen auf den anderen Vertragspartner, Rechnung trägt.  

2. Der Vertragspartner, der sich auf solche Umstände beruft, hat die erforderlichen Tatsa-
chen darzulegen und zu beweisen. 

3. Der Anspruch auf Änderung der vertraglichen Bestimmungen besteht ab dem Zeit-
punkt, an dem der fordernde Vertragspartner das erste Mal Änderungen der vertragli-
chen Bestimmungen aufgrund geänderter Umstände fordert, es sei denn, dass eine 
frühere Geltendmachung des fordernden Vertragspartners vernünftiger Weise nicht zu-
zumuten war. 

§ 29 Vertraulichkeit  

1. Die Vertragspartner haben den Inhalt eines Vertrages und alle Informationen, die sie 
im Zusammenhang mit dem Vertrag erhalten haben (im Folgenden „vertrauliche Infor-
mationen“ genannt) vorbehaltlich der Bestimmungen in Ziffer 2 sowie § 23, vertraulich 
zu behandeln und nicht offen zu legen oder Dritten zugänglich zu machen, es sei denn, 
der betroffene Vertragspartner hat dies zuvor schriftlich genehmigt. Die Vertragspartner 



24

verpflichten sich, die vertraulichen Informationen ausschließlich zum Zweck der Durch-
führung des jeweiligen Vertrages zu verwenden.  

2. Jeder Vertragspartner hat das Recht, vertrauliche Informationen, die er vom anderen 
Vertragspartner erhalten hat, ohne deren schriftliche Genehmigung offen zu legen 

a) gegenüber einem verbundenen Unternehmen, sofern dieses in gleicher Weise zur 
Vertraulichkeit verpflichtet ist, 

b) gegenüber seinen Vertretern, Beratern, Banken und Versicherungsgesellschaften, 
wenn und soweit die Offenlegung für die ordnungsgemäße Erfüllung der vertragli-
chen Verpflichtungen erforderlich ist und diese Personen oder Gesellschaften sich 
ihrerseits zuvor zur vertraulichen Behandlung der Informationen verpflichtet haben 
oder von Berufs wegen gesetzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet sind; oder 

c) in dem Umfang, wie diese vertraulichen Informationen  

• dem diese Informationen empfangenden Vertragspartner zu dem Zeitpunkt, zu 
dem er sie von dem anderen Vertragspartner erhalten hat, berechtigterweise be-
reits bekannt sind, 

• bereits öffentlich zugänglich sind oder der Öffentlichkeit in anderer Weise als 
durch Tun oder Unterlassen des empfangenden Vertragspartners zugänglich 
werden; oder 

• von einem Vertragspartner aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung oder einer 
gerichtlichen oder behördlichen Anordnung oder einer Anfrage der Regulierungs-
behörde offen gelegt werden müssen; in diesem Fall hat der offen legende Ver-
tragspartner den anderen Vertragspartner unverzüglich hierüber zu informieren. 

3. Die Pflicht zur Einhaltung der Vertraulichkeit endet 2 Jahre nach dem Ende des jeweili-
gen Vertrages. 

4. § 9 EnWG bleibt unberührt. 

§ 30 Rechtsnachfolge 

1. Die vollständige oder teilweise Übertragung von vertraglichen Rechten und / oder 
Pflichten bedarf der vorherigen Zustimmung durch den anderen Vertragspartner. Die 
Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund verweigert werden. 

2. Die vollständige Übertragung gemäß Ziffer 1 auf ein verbundenes Unternehmen i.S.d. 
§ 15 Aktiengesetz (AktG) bedarf nicht der vorherigen Zustimmung, sondern lediglich 
einer schriftlichen Mitteilung an den anderen Vertragspartner.  

§ 31 Änderungen des Vertrages 

1. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Geschäftsbedingungen dieses Vertrages mit sofor-
tiger Wirkung zu ändern, sofern eine Änderung erforderlich ist, um einschlägigen Ge-
setzen oder Rechtsverordnungen, und / oder rechtsverbindlichen Vorgaben nationaler 
oder internationaler Gerichte und Behörden, insbesondere Festlegungen und dazu er-
gangenen Mitteilungen der Bundesnetzagentur, und / oder allgemein anerkannten Re-
geln der Technik zu entsprechen. In diesem Fall hat der Netzbetreiber den Transport-
kunden unverzüglich hiervon in Kenntnis zu setzen. Ergeben sich für den Transport-
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kunden durch die Änderung im Hinblick auf seinen Vertrag wesentliche wirtschaftliche 
Nachteile, so ist der Transportkunde berechtigt, seine Verträge zum Ende des Monats, 
der auf den Wirksamkeitszeitpunkt folgt, mit einer Kündigungsfrist von 15 Werktagen 
zu kündigen. Eine Entschädigung ist dabei ausgeschlossen. Diese Regelung gilt ent-
sprechend für Änderungen, die bei weiterer Zusammenlegung von Marktgebieten er-
forderlich sind. 

2. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Geschäftsbedingungen dieses Vertrages in ande-
ren Fällen als Ziffer 1 für die Zukunft zu ändern. Der Netzbetreiber informiert den 
Transportkunden vorab, in der Regel 2 Monate vor dem Wirksamkeitszeitpunkt, über 
die geänderten Geschäftsbedingungen dieses Vertrages in Textform und veröffentlicht 
die geänderten Geschäftsbedingungen dieses Vertrages auf seiner Internetseite. Die 
Änderung der Geschäftsbedingungen dieses Vertrages gilt durch den Transportkunden 
als angenommen, sofern dieser nicht binnen 30 Werktagen ab Zugang der Information 
der Änderung widerspricht. Soweit ein Widerspruch erfolgt ist, gelten die bisherigen 
Geschäftsbedingungen dieses Vertrages. Für den Widerspruch ist die Textform ausrei-
chend. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Transportkunden auf den Beginn der Wi-
derspruchsfrist und auf die Wirkung des nicht ausgeübten Widerspruchs als Annahme 
der geänderten Geschäftsbedingungen dieses Vertrages hinzuweisen. 

3. Änderungen der Entgelte erfolgen gemäß § 15. 

§ 32 Salvatorische Klausel 

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung oder ihrer Anlagen unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so bleiben die Vereinbarung und die Anlagen 
im Übrigen davon unberührt. 

2. Die Vertragspartner verpflichten sich, die unwirksamen oder undurchführbaren Be-
stimmungen in einem geeigneten Verfahren durch andere, ihrem wirtschaftlichen Erfolg 
möglichst gleichkommende Bestimmungen zu ersetzen. Dies gilt entsprechend bei Re-
gelungslücken. 

§ 33 Textform 

Jegliche Änderung oder Kündigung eines Vertrages ist nur wirksam, wenn sie in Textform 
erfolgt. Dies gilt auch für einen Verzicht auf die Einhaltung der Textform. 

§ 34 Gerichtsstand und anwendbares Recht 

1. Es gilt die ordentliche Gerichtsbarkeit. 

2. Gerichtsstand ist der Sitz des Netzbetreibers. 

3. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des zwischenstaatlichen Kollisionsrechts, 
soweit dieses nicht zwingendes Recht ist. UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. 

 

§ 35 Anlagenverzeichnis 

Die folgenden Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages: 
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Anlage 1 Angewendetes Mehr-/Mindermengenverfahren (4 Varianten) 

Anlage 2 Preisblätter für den Netzzugang: Von EGG separat veröffentlicht 

Anlage 3 Begriffsbestimmungen 
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Anlage 1: Angewendetes Mehr-/Mindermengenverfahren (Variante 1) 

1. Verfahren: Stichtagsverfahren 
Die Ablesung der Messeinrichtung findet jährlich zum Stichtag statt. Dabei darf die Ab-
lesung gemäß DVGW Arbeitsblatt G 685 6 Wochen vor und 4 Wochen nach dem 
Stichtag stattfinden. Ablesungen, die nicht am Stichtag stattfinden, werden auf den 
Stichtag hochgerechnet. Für die Bestimmung der Mehr-Mindermengen werden auf die 
in dem Zeitraum zwischen den Stichtagen ermittelten Netznutzungsmengen den in den 
Bilanzkreis/ das Sub-Bilanzkonto allokierten Mengen für den analogen Zeitraum ge-
genübergestellt. Lieferantenwechsel werden monatsscharf in der Allokation und tages-
scharf in der Mengenabgrenzung berücksichtigt. Davon abweichend werden Ein- und 
Auszüge entsprechend GeLi Gas behandelt. 

2. Abrechnungsart:  

3. Abrechnungszeitraum:  

4. Preis:  

5. Gewichtungsverfahren: 

6. Zeitpunkt der Rechnungserstellung: jährlich, bis spätestens 3 Monate nach Abrech-
nungszeitraum 

7. Erstellung der Mehr-/Mindermengenabrechnung gemeinsam mit der Netznutzungsab-
rechnung: 

8. Übermittlung der Rechnung:  

_________________________________________________________ 

Anlage 1: Angewendetes Mehr-/Mindermengenverfahren (Variante 2) 

1. Verfahren: Abgrenzungsverfahren 
Unabhängig vom Ableseturnus der Ausspeisepunkte und vom Prozess und Turnus der 
Netznutzungsabrechnung werden die Mehr-/Mindermengen einmal jährlich zu einem 
Stichtag errechnet. Dabei werden die Verbrauchsmengen aller SLP-Zählpunkte auf ei-
nen bestimmten Stichtag abgegrenzt und den in den Bilanzkreis/ das Sub-Bilanzkonto 
allokierten Mengen für den analogen Zeitraum gegenübergestellt. Lieferantenwechsel 
werden tagesscharf in der Allokation und in der Mengenabgrenzung berücksichtigt. 
Nach einem Jahr wird die Abgrenzung überprüft und die Mehr-
/Mindermengenabrechnung korrigiert. 

2. Abrechnungsart:  

3. Abrechnungszeitraum:  

4. Preis:  

5. Gewichtungsverfahren:  

6. Zeitpunkt der Rechnungserstellung: jährlich, bis spätestens zum 31. März 

7. Erstellung der Mehr-/Mindermengenabrechnung gemeinsam mit der Netznutzungsab-
rechnung: 

8. Übermittlung der Rechnung:  

__________________________________________________________ 
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Anlage 1: Angewendetes Mehr-/Mindermengenverfahren (Variante 3) 

1. Verfahren: Monatsverfahren 
Die Ablesung der Zähler findet rollierend statt. Die Verbrauchsmengen werden vom 
Netzbetreiber auf einzelne Monate aufgeteilt. Für die Mehr-Mindermengen werden die 
Verbrauchsmengen – abgegrenzt auf den Abrechnungsmonat - den in den Bilanzkreis/ 
das Sub-Bilanzkonto allokierten Mengen für den analogen Zeitraum gegenübergestellt. 
Lieferantenwechsel werden tagesscharf in der Allokation und in der Mengenabgren-
zung berücksichtigt. 

2. Abrechnungsart:  

3. Abrechnungszeitraum:  

4. Preis: 

5. Gewichtungsverfahren:  

6. Zeitpunkt der Rechnungserstellung: monatlich, jeweils im darauffolgenden Jahr 

7. Erstellung der Mehr-/Mindermengenabrechnung gemeinsam mit der Netznutzungsab-
rechnung: nein 

8. Übermittlung der Rechnung:  

_________________________________________________________________ 

Anlage 1: Angewendetes Mehr-/Mindermengenverfahren (Variante 4) 

1. Verfahren: rollierendes Abrechnungsverfahren  
Die Ablesung der Zähler findet rollierend statt. Für die Bestimmung der Mehr-
Mindermengen werden die für den Ablesezeitraum ermittelten Netznutzungsmengen 
des einzelnen Kunden den in den Bilanzkreis/ das Sub-Bilanzkonto einzelkundenscharf 
allokierten Mengen für den analogen Zeitraum gegenübergestellt. Lieferantenwechsel 
werden tagesscharf in der Allokation und in der Mengenabgrenzung berücksichtigt 

2. Abrechnungsart:  

3. Abrechnungszeitraum:  

4. Preis:  

5. Gewichtungsverfahren:  

6. Zeitpunkt der Rechnungserstellung: rollierend, innerhalb der Fristen der GeLi Gas 

7. Erstellung der Mehr-/Mindermengenabrechnung gemeinsam mit der Netznutzungsab-
rechnung: 

 

Anlage 3 Begriffsbestimmungen 

 

1. Anschlussnutzer 
nach § 1 Abs. 3 NDAV, gilt entsprechend für Mittel- und Hochdrucknetz. 
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2. Ausspeisenetzbetreiber 
Netzbetreiber, mit dem der Transportkunde nach § 3 Abs. 1 Satz 1 GasNZV einen Aus-
speisevertrag, auch in Form eines Lieferantenrahmenvertrages, abschließt.  

3. Ausspeisepunkt 
Ein Punkt innerhalb eines Marktgebietes, an dem Gas durch einen Transportkunden 
aus einem Netz eines Netzbetreibers zur Belieferung von Letztverbrauchern oder zum 
Zwecke der Einspeicherung entnommen werden kann bzw. an Marktgebietsgrenzen 
oder Grenzübergängen übertragen werden kann. Als Ausspeisepunkt gilt im Fernlei-
tungsnetz auch die Zusammenfassung mehrerer Ausspeisepunkte zu einer Zone ge-
mäß § 11 Abs. 2 GasNZV. 

4. Bilanzierungsbrennwert 
Der Bilanzierungsbrennwert stellt die Vorausschätzung eines Abrechnungsbrennwertes 
je Brennwertgebiet dar. Er unterliegt der monatlichen Überprüfung. Das Brennwertge-
biet ist ein Netzgebiet, in dem ein einheitlicher Abrechnungsbrennwert angewendet 
wird. 

5. Bilanzkreisnummer 
Eindeutige Nummer, die von dem Marktgebietsverantwortlichen an einen Bilanzkreis-
verantwortlichen für einen Bilanzkreis vergeben wird und insbesondere der Identifizie-
rung der Nominierungen oder Renominierungen von Gasmengen dient. 

6. Einspeisenetzbetreiber 
Netzbetreiber, mit dem der Transportkunde nach § 3 Abs. 1 Satz 1 GasNZV einen Ein-
speisevertrag abschließt.  

7. Einspeisepunkt 
Ein Punkt innerhalb eines Marktgebietes, an dem Gas durch einen Transportkunden 
von Grenzübergängen, Marktgebietsgrenzen, inländischen Quellen und Produktionsan-
lagen, LNG-Anlagen, Biogasanlagen oder aus Speichern an einen Netzbetreiber in 
dessen Netz übergeben werden kann. Als Einspeisepunkt gilt im Fernleitungsnetz auch 
die Zusammenfassung mehrerer Einspeisepunkte zu einer Zone gemäß § 11 Abs. 2 
GasNZV. 

8. Gaswirtschaftsjahr 
Der Zeitraum vom 1. Oktober, 06:00 Uhr, eines Kalenderjahres bis zum 
1. Oktober, 06:00 Uhr, des folgenden Kalenderjahres. 

9. GeLi Gas 
Festlegung einheitlicher Geschäftsprozesse und Datenformate der Bundesnetzagentur 
(Az. BK7-06-067) vom 20. August 2007 oder einer diese Festlegung ersetzende oder 
ergänzende Festlegung der Bundesnetzagentur. 

10. Kapazität 
Maximale stündliche Flussrate an einem Ein- oder Ausspeisepunkt, die in kWh/h aus-
gedrückt wird. 

11. Lastflusszusage 
die in § 9 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 GasNZV beschriebenen vertraglichen Vereinbarungen. 

12. Monat M 
Monat M ist der Liefermonat.  
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13. Sub-Bilanzkonto 
Das Sub-Bilanzkonto ist ein Konto, das einem Bilanzkreis zugeordnet ist und die Zu-
ordnung von Ein- und Ausspeisemengen zu Transportkunden und/oder die übersichtli-
che Darstellung von Teilmengen ermöglicht. 

14. Unterbrechbare Kapazität 
Kapazität, die vom Netzbetreiber auf unterbrechbarer Basis angeboten wird. Die Nut-
zung der unterbrechbaren Kapazität kann von dem Netzbetreiber unterbrochen wer-
den. 

15. Werktage 
Abweichend von der Definition in § 2 Nr. 16 GasNZV sind im Folgenden unter Werkta-
gen für die Fristenregelung alle Tage zu verstehen, die kein Sonnabend, Sonntag oder 
gesetzlicher Feiertag sind. Wenn in einem Bundesland ein Tag als Feiertag ausgewie-
sen wird, gilt dieser Tag bundesweit als Feiertag. Der 24. Dezember und der 31. De-
zember eines jeden Jahres gelten als Feiertage. 

Anlage 4: Operating Manual (Stand: 06. Juni 2007) 

§ 1 Grundsätzliches 

Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Transportes muss jeder innerhalb der Transportkette 
liegende Netzbetreiber Informationen über die zu transportierenden Mengen erhalten. 

Der Datenaustausch hat einheitlich in maschinenlesbarer Form in Energieeinheiten [kWh/h] 
zu erfolgen. 

Zum Datenaustausch (z.B. Prozessdaten, Abrechnungsdaten, Übertragungsweg, Übertra-
gungssystem etc.) ist eine Standardisierung der Nachrichtenformate erforderlich. 

Soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist, gelten die die Abwicklung zwischen Trans-
portkunden und Netzbetreiber betreffenden Bestimmungen des DVGW-Arbeitsblattes G2000  
in der jeweils geltenden Fassung. Das derzeit gültige DVGW-Arbeitsblatt G2000 liegt als 
Anlage bei. 

§ 2 Nominierungen 

Nominierungen beinhalten Mitteilungen über die zu transportierende Menge innerhalb be-
stimmter Zeiträume für bestimmte Punkte und sind grundsätzlich erforderlich für: 

• Einspeisepunkte (insbesondere Biogas-Einspeisungen), 

• Marktgebietsüberschreitende Transporte auf Ebene der marktgebietsaufspan-
nenden Netzbetreiber (MüT),  

• Übertragung von Gasmengen zwischen Bilanzkreisen unterschiedlicher 
Marktgebiete im Netz eines, den marktgebietsaufspannenden Netzen nachge-
lagerten Netzbetreibers (MiniMüT), 
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• Übertragung von Gasmengen zwischen Bilanzkreisen über den jeweiligen vir-
tuellen Handelspunkt 

• Speicher, 

• Ausspeisepunkte (soweit nach der Vereinbarung der Kooperation in Anlage 3, 
§22 Abs. 3 u. 5 vorgesehen). 

Soweit Nominierungen erforderlich sind, nominiert der Bilanzkreisverantwortliche die zu 
transportierende Gasmenge unter Angabe des Transportzeitraums und unter Bezugnahme 
auf einen der o.a. Punkte bei dem entsprechenden Netzbetreiber. Dieser bestätigt nach Prü-
fung der Vertragsparameter und ggf. nach Abgleich mit den angrenzenden Netzbetreibern 
die Nominierung. Der Netzbetreiber kann die Nominierung ablehnen, wenn Vertragsparame-
ter nicht eingehalten werden oder die Nominierung unvollständig ist. Überschreitet die Höhe 
der Nominierung die Höhe der gebuchten Kapazität, kann der Netzbetreiber die Nominierung 
auf die Höhe der Kapazitätsbuchung beschränken. In diesem Fall gilt die entsprechend be-
schränkte Nominierung als vom Transportkunden abgegeben.  

 

Für die nachfolgenden Formen der Nominierung gelten die jeweiligen Bestimmungen des 
DVGW-Arbeitsblattes G 2000: 

• Längerfristige Nominierung, 

• Wöchentliche Nominierung, 

• Tägliche Nominierung und 

• Renominierung. 

Im Regelfall sind täglich Nominierungen erforderlich. 

§ 3 Sonstiges 

• Identifikation des Bilanzkreises 

Der Bilanzkreisnetzbetreiber wird dem Bilanzkreisverantwortlichen bei Ab-
schluss des Bilanzkreisvertrages einen Code zuweisen, der der eindeutigen 
Identifikation des jeweiligen Bilanzkreises dient. Bei Nutzung von Subbilanz-
konten ist ebenso zu verfahren. Dies gilt auch für die folgenden Abschnitte, es 
sei denn, es wird explizit etwas anderes geregelt. 

• Umstellung Sommer-/Winterzeit. 

In Bezug auf den Wechsel von MEZ zu MESZ (gewöhnlich Ende März eines 
jeden Kalenderjahres) ist Netzbetreiber XY berechtigt, gesonderte Bestim-
mungen für die Nominierungen an dem Gaswirtschaftstag anzuwenden, an 
dem der Wechsel von MEZ zu MESZ stattfindet. Derzeit müssen vom Bilanz-
kreisverantwortlichen für jeden Ein- und Ausspeisepunkt dreiundzwanzig (23) 
aufeinander folgende Stundenwerte nominiert werden. 
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In Bezug auf den Wechsel von MESZ und MEZ (gewöhnlich Ende Oktober ei-
nes jeden Kalenderjahres) ist Netzbetreiber XY berechtigt, gesonderte Be-
stimmungen für die Nominierungen an dem Gaswirtschaftstag anzuwenden, 
an dem der Wechsel von MESZ zu MEZ stattfindet. Derzeit müssen vom Bi-
lanzkreisverantwortlichen für jeden Ein- und Ausspeisepunkt fünfundzwanzig 
(25) aufeinander folgende Stundenwerte nominiert werden. 

 

§ 4 Technische Regel Arbeitsblatt G 2000: Mindestanforderungen bezüglich 
Interoperabilität und Anschluss an Gasversorgungsnetze 

Soweit vorstehend nichts anderes geregelt ist, gelten die die Abwicklung zwischen Trans-
portkunden und Netzbetreiber betreffenden Bestimmungen des DVGW-Arbeitsblattes G2000 
in der jeweils geltenden Fassung. Das derzeit gültige DVGW-Arbeitsblatt G2000 kann unter  

www.dvgw.de bzw. unter 

www.dvgw.de/gas/netze-und-anlagen/interoperabilitaet-netzzugang/g-2000/

eingesehen werden. 

 

Anlage 5: Ergänzende Geschäftsbedingungen der E.ON Gas Grid GmbH 

Teil 1: Buchung von Kapazitäten 

§ 1 Beschränkt zuordenbare Kapazitäten (Zuordnungsauflagen)  

Mit der Buchung von beschränkt zuordenbaren Kapazitäten gelten die bei Vertrags-
schluss vereinbarten Zuordnungsauflagen.  

 

§ 2 Geschäftsbedingungen für das Online-Buchungssystem Entrix+ zur Buchung 
von festen und unterbrechbaren Kapazitäten an Ausspeisepunkten zu Letzt-
verbrauchern  

1. Open Grid Europe GmbH stellt im Auftrag von E.ON Gas Grid unter www.open-grid-
europe.com die Applikation ENTRIX+ zur Verfügung, die die Online-Buchung und 
Verwaltung von festen und unterbrechbaren Kapazitäten an Ausspeisepunkten zu 
Letztverbrauchern ermöglicht.  

2. Der Transportkunde kann das Online-Buchungsverfahren nutzen, nachdem er auf 
seine vorherige Anfrage durch E.ON Gas Grid unter folgenden Bedingungen zuge-
lassen worden ist: 
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(a) Der Transportkunde verpflichtet sich, die bei der Zulassung zum Online-
Buchungsverfahren geforderten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu 
machen. Auf Verlangen von E.ON Gas Grid hat der Transportkunde seine Identi-
tät nachzuweisen. Er verpflichtet sich, E.ON Gas Grid über Änderungen der ge-
forderten Daten zu informieren. Kommt er diesen Verpflichtungen nicht nach, ist 
E.ON Gas Grid berechtigt, ihn vom Online-Buchungsverfahren auszuschließen. 

(b) E.ON Gas Grid darf die vom Transportkunden übermittelten Daten verarbeiten 
und nutzen, soweit dies für das Online-Buchungsverfahren und die Vertragsab-
wicklung erforderlich ist. Eine Verarbeitung oder Nutzung der vom Transportkun-
den übermittelten Daten für andere Zwecke erfolgt nur, soweit er ausdrücklich 
eingewilligt hat oder E.ON Gas Grid hierzu rechtlich verpflichtet ist. 

(c) Der Transportkunde ist für die vertrauliche Behandlung seiner Nutzer-ID und sei-
nes Passworts verantwortlich. Er verpflichtet sich, E.ON Gas Grid unverzüglich 
über jede Kenntniserlangung oder Nutzung seiner Zugangsdaten durch nicht au-
torisierte Personen zu unterrichten. 

3. E.ON Gas Grid haftet nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass die Applikation 
ENTRIX+ nicht unterbrechungsfrei oder nicht fehlerfrei zur Verfügung steht oder dass 
Daten außerhalb der Applikation ENTRIX+ unvollständig, verspätet oder anderweitig 
nicht ordnungsgemäß übermittelt werden. Ferner ist E.ON Gas Grid nicht verantwort-
lich für die Inhalte von Dritten sowie für die Inhalte der verlinkten Seiten außerhalb 
der Internetseiten von E.ON Gas Grid. 

4. E.ON Gas Grid ist berechtigt, innerhalb von 2 (zwei) Werktagen vom Vertrag zurück-
zutreten, wenn die Buchung des Transportkunden nur aufgrund von Fehlern im Zu-
sammenhang mit der elektronischen Datenverarbeitung ermöglicht wurde und die 
Leistungserbringung für E.ON Gas Grid unmöglich oder unzumutbar ist. E.ON Gas 
Grid wird den Transportkunden unverzüglich entsprechend informieren. E.ON Gas 
Grid ersetzt in diesem Fall den etwaig eingetretenen Vertrauensschaden des Trans-
portkunden und erstattet vom Transportkunden bereits entrichtete Entgelte. 

5. Übersteigen die vom Transportkunden eingegebenen Daten die verfügbaren Kapazi-
täten und möchte der Transportkunde die Kapazitäten nicht ganz oder teilweise als 
unterbrechbare Kapazitäten buchen oder überschreitet der von dem Transportkunden 
eingegebene Zeitraum den in ENTRIX+ veröffentlichten Zeitraum, kann der Trans-
portkunde an Ausspeisepunkten zu Letztverbrauchern eine Einzelfallprüfung beauf-
tragen. Mit der Beauftragung einer Einzelfallprüfung gibt der Transportkunde ein ver-
bindliches Angebot zur Buchung der Kapazitäten ab. E.ON Gas Grid wird daraufhin 
prüfen, ob diese Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden können. Ist die Prüfung 
erfolgreich, erfolgt die Annahme durch E.ON Gas Grid in der Form einer Buchungs-
bestätigung. Bis zu diesem Zeitpunkt kann der Transportkunde sein Angebot zurück-
nehmen.  
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Teil 2: Rechnungsstellung, Entgelte und Zahlungsbedingungen 
(gemäß § 16 Ziff. 1 Ein- und Ausspeisevertrag) 

Hinweis: Die nachfolgend veröffentlichten Bedingungen zu Rechnungsstellung, Ent-
gelten und Zahlungen gelten ab dem 01.10.2011. E.ON Gas Grid führt die Rech-
nungsstellung jedoch vorläufig weiter gem. den Entgelt- und Zahlungsbedingungen 
der Netzzugangsbedingungen vom 01.04.2011 (Version 7.0) und dem Preisblatt vom 
01.01.2011 durch. E.ON Gas Grid wird die Transportkunden rechtzeitig vor der ope-
rativen Umstellung der Rechnungsstellung auf die nachfolgend veröffentlichten Be-
dingungen informieren. Zur rückwirkenden Korrektur wird E.ON Gas Grid für den Zeit-
raum ab dem 01.10.2011 erforderlichenfalls Korrekturrechnungen stellen.  

 

1. E.ON Gas Grid stellt dem Transportkunden die für die jeweils gebuchten Kapazitäts-
verträge maßgeblichen Kapazitätsentgelte (Tagesentgelte) bis zum 10. Kalendertag 
des dem Abrechungsmonat folgenden Monats für alle Tage des vorangegangenen 
Monats (Abrechnungsmonat) in Rechnung (ex-post Abrechnung). Die Rechnung ist 
mit fester Wertstellung an E.ON Gas Grid jeweils bis zum 7. Banktag nach Rech-
nungsdatum zu bezahlen.  

2. E.ON Gas Grid erstellt des Weiteren bis zum 10. Kalendertag eines Monats eine Vor-
abrechnung für den jeweiligen Folgemonat. Die Rechnung ist mit fester Wertstellung 
an E.ON Gas Grid jeweils bis zum 5. Kalendertag des vorab abgerechneten Monats 
zu bezahlen. Die Höhe der Vorabrechnung beträgt 100% des mit der letzten ex-post 
Abrechnung gem. Ziff. 1 gegenüber dem Transportkunden abgerechneten Betrages 
(exkl. Umsatzsteuer). Etwaige Abweichungen werden von OGE mit der übernächsten 
ex-post Abrechnung gem. Ziff. 1 ausgeglichen.  

3. E.ON Gas Grid stellt dem Transportkunden die gemäß § 20 Ziff. 4 Ein- und Ausspei-
severtrag zu entrichtenden Entgelte für aufgetretene Kapazitätsüberschreitungen in 
Rechnung. Für die Höhe des Überschreitungsentgelts gelten die Bedingungen des 
jeweils aktuellen, von E.ON Gas Grid veröffentlichten Preisblatts. Die Rechnungen 
sind mit fester Wertstellung an E.ON Gas Grid innerhalb von 15 (fünfzehn) Werkta-
gen nach Zugang zu zahlen. 

4. Zahlungen sind erst dann rechtzeitig erbracht, wenn die betreffenden Beträge inner-
halb der genannten Fristen auf dem angegebenen Konto der E.ON Gas Grid gutge-
schrieben worden sind. 

5. Die für die Ermittlung der spezifischen Entgelte bzw. Preise erforderlichen Berech-
nungen werden ohne Auf- oder Abrundungen durchgeführt. Die spezifischen Entgelte 
bzw. Preise werden dann kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet 


